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Jahresabschluss 2020 
Gemeinde Amtsberg 

 

1 Einf¿hrung 

Die Gemeinden des Freistaates Sachsen haben zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresab-
schluss aufzustellen, welcher aus Ergebnis-, Finanz- und Vermºgensrechnung besteht.1 Dieser ist mit einem 
Anhang und einem erlªuternden Rechenschaftsbericht zu erweitern.  
 
Mit dem Jahresabschluss wird allgemein dem Gemeinderat die ordnungsgemªÇe Verwendung der Mittel, 
welche zu Beginn des Haushaltsjahres mit dem Haushaltsplan festgesetzt wurden, nachgewiesen. Aufgrund 
der kaufmªnnischen (doppischen) Buchf¿hrung wird in der Jahresrechnung das Ergebnis des Finanzhaus-
haltes, des Ergebnishaushaltes und die daraus resultierend geªnderte Bilanz (Vermºgensrechnung) einzeln 
dargestellt. Hierbei werden die Grundsªtze ordnungsgemªÇer Buchf¿hrung (GoB)2 in Abwandlung durch 
das Gemeindewirtschaftsrecht angewandt. 
 

1.1 Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung im kommunalen Bereich ist das Gegenst¿ck zur Gewinn- und Verlustrechnung im 
kaufmªnnischen Bereich. Hier werden alle Ertrªge und Aufwendungen dem Haushaltsjahr periodengerecht 
zugeordnet. In der Ergebnisrechnung sind nun nach doppischen Gesichtspunkten auch zahlungsunwirk-
same Ertrªge und Aufwendungen zwingend dargestellt, um am Beispiel der Abschreibungen den Ressour-
cenverbrauch richtig darzustellen. 
 
Die Aufstellung und Gliederung der Ergebnisrechnung erfolgte grundsªtzlich nach den Regelungen der ÄÄ 
47, 48 und 50 SªchsKomHVO-Doppik und entsprechend dem Ä 128 Nr. 5 SªchsGemO i. V. m. den Vor-
gaben der VwV KomHSys bzw. dem verbindlich bekannt gemachten Muster. Die in Staffelform aufzustel-
lende Ergebnisrechnung zeigt strukturiert alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Ertrªge und Aufwen-
dungen und stellt sie den jeweiligen Planansªtzen gegen¿ber. Die Gliederung der Ergebnisrechnung folgt 
im Wesentlichen der des Ergebnishaushaltes. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene und in die Ver-
mºgensrechnung eingehende Gesamtergebnis (¦berschuss oder Fehlbetrag) setzt sich aus 

 dem ordentlichen Ergebnis und 
 dem Sonderergebnis  

zusammen. 
 
Unter der Ergebnisrechnung sind die vorgesehene Verwendung des Gesamtergebnisses und die Abdeckung 
von Fehlbetrªgen nachrichtlich anzugeben. 
 
Der Jahresabschluss hat vor allem eine Informations- und Rechenschaftsfunktion gegen¿ber dem Gemein-
derat und der Verwaltung, gegen¿ber den Aufsichts- 

3 
 
Die wesentlichen Rechtsgrundlagen f¿r den Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Amtsberg einschlieÇlich 
des ihn erlªuternden Anhangs finden sich in den nachstehend aufgef¿hrten Gesetzen, Rechtsverordnungen 

                                                      
1 Vgl. Ä 88 SªchsGemO 
2 Die GoB finden sich in den Paragrafen 238 (Klarheit), 239 (Richtigkeit+Willk¿rfreiheit), 243 (¦bersichtlichkeit), 252 (Einzelbe-
wertung), 246 Vollstªndigkeit, 252 (Wertaufhellung+Realisationsprinzip), 252 Abs. 1 (Kontinuitªt) des Handelsgestzbuches 
(HGB) sowie auf den kommunalen Bereich zugeschnitten in ÄÄ 36 ff SªchsKomHVO 
3 sses und des Jahresabschlus-
ses selbst legt die Kommune auch gegen¿ber der ¥ffentlichkeit Rechenschaft ab. Der interessierte B¿rger wird befªhigt, sich ein 
eigens Bild von der wirtschaftlichen Leistungsfªhigkeit seiner Kommune zu machen und ist damit in der Lage, politische Aussa-

 Rdn. 8 S. 7 Kommentar zu Ä 88 SªchsGemO, Quecke/ Schmid/ Menke/ Rehak/ Wahl/ 
-  Ergªnzbarer Kommentar mit weiterf¿hrenden Vor-

 



und Verwaltungsvorschriften in der zum 31. Dezember 2019 jeweils g¿ltigen Fassung. Soweit auf andere 
Rechtsstªnde Bezug genommen wurde, ist dies dargelegt.  
 

 Gemeindeordnung f¿r den Freistaat Sachsen (SªchsGemO), 
 Verordnung des Sªchsischen Staatsministeriums des Innern ¿ber die kommunale Haushaltswirt-

schaft nach den Regeln der Doppik (Sªchsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik  Sªchs-
KomHVO-Doppik),  

 Verordnung des Sªchsischen Staatsministeriums des Innern ¿ber die kommunale Kassen- und 
Buchf¿hrung (Sªchsische Kommunale Kassen- und Buchf¿hrungsverordnung - SªchsKom-
KBVO),  

 Verwaltungsvorschrift des Sªchsischen Staatsministeriums des Innern ¿ber die Zuordnungsvor-
schriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster f¿r das neue kommunale Haus-
halts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV Kommunale Haushaltssystematik VwV 
KomHSys), 

 Sªchsisches Kommunalabgabengesetz (SªchsKAG). 
 

Daneben wurden u. a. herangezogen:  
 die anzuwendenden Grundsªtze ordnungsmªÇiger Buchf¿hrung, 
 einschlªgige Kommentarliteratur, insbesondere Kommentar zur Gemeindeordnung f¿r den Frei-

staat Sachsen, bearbeitet von Quecke/ Schmid/ Menke/ Rehak/ Wahl/ Vinke/ Blazek/ Schaffar-
- Ergªnzbarer Kommentar mit weiterf¿hrenden 

 (Loseblattsammlung) 
 

1.2 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung umfasst alle Zahlungen im entsprechenden Haushaltsjahr, unabhªngig davon ob die 
Ursache der Zahlung im Haushaltsjahr liegt oder ob es sich nur um einen Verkauf von Anlageg¿tern f¿hrt, 
der einen Aktiv- oder Passivtausch darstellt. Im kaufmªnnischen Bereich entspricht die Finanzrechnung der 
Kapitalflussrechnung und bildet alle relevanten Zahlungsstrºme und damit die Liquiditªt ab. 
 
Die Finanzrechnung ist grundsªtzlich gemªÇ den Vorschriften der ÄÄ 47, 49 und 50 SªchsKomHVO-Dop-
pik und entsprechend dem Ä 128 Nr. 5 SªchsGemO i. V. m. den Vorgaben der VwV KomHSys bzw. dem 
verbindlich bekannt gemachten Muster aufgestellt und gegliedert worden.  
 
Die Finanzrechnung bildet die tatsªchlichen zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjah-
res ab und liefert auch einen Vergleich mit den jeweiligen Planansªtzen. Sie stellt zeitraumbezogen sªmtliche 
tatsªchlich geflossenen Zahlungsstrºme dar und gibt Auskunft ¿ber die Liquiditªt bzw. die finanzielle Lage 
der Kommune. Die Gliederung der Finanzrechnung folgt im Wesentlichen der des Finanzhaushaltes.
Die in Staffelform zu erstellende Finanzrechnung enthªlt die Finanzergebnisse nach folgender (vereinfach-
ter) Struktur:  

 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstªtigkeit, 
 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstªtigkeit, 
 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstªtigkeit sowie 
 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres. 

 

1.3 Vermºgensrechnung 

Die Verªnderungen im laufenden Haushaltsjahr in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung m¿n-
den in einer Verªnderung der Vermºgenrechnung zum Jahresende gegen¿ber dem Vermºgensrechnung zu 
Jahresbeginn. Damit stellt die Vermºgensrechnung die ¦bersicht ¿ber das Vermºgen der Gemeinde dar. 
 
Die Aufstellung und Gliederung der Vermºgensrechnung (Bilanz) erfolgte nach den Bestimmungen der ÄÄ 
47, 51 SªchsKomHVO-Doppik und entsprechend dem Ä 128 Nr. 5 SªchsGemO i. V. m. den Vorgaben der 
VwV KomHSys bzw. dem verbindlich bekannt gemachten Muster (Muster 13 in Anlage 5 der VwV KomH-
Sys).  



Von der Mºglichkeit des Ä 47 Abs. 5 SªchsKomHVO-Doppik, Posten der Vermºgensrechnung, die keinen 
Betrag ausweisen, nicht aufzuf¿hren, wurde Gebrauch gemacht. 

















































4. Kindertagesstªtten      
a) Anzahl der Kindereinrichtun-
gen 

     

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 3 3 3 3 3 3 

b) Anzahl der gemªÇ erteilten Betriebserlaubnis vorhandenen Plªtze 
Kinderkrippen 69 69 69 69 69 69 

Kindergªrten 142 142 142 142 142 142 
Horte 130 130 130 130 130 130 

     
5. StraÇen      

GemeindestraÇen 
BundesstraÇen  

KreisstraÇen 
Br¿cken/Durchlªsse  

Buswartehªuschen 

30,239 km  
5,164 km 
7,792 km  
40  
10 

    

 
 
¦berblick ¿ber die Steuerhebesªtze 

Steuerart  2017 2018 2019 2020 

 Gewerbesteuer  400 400 400 400 
 Grundsteuer A  340 340 340 340 
 Grundsteuer B  440 440 440 440 

 
 

5.2 Allgemeines 

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland zeigte sich auch im Jahr 2020 trotz Pandemie als stabil. Seit der
¦berwindung der Finanzkrise im Jahr 2008 durch die Insolvenz der Lehman Brothers Holdings Inc. und
2010 durch die griechische Staatschuldenkrise sank der Zins kontinuierlich auf ein nie dagewesenes Niveau. 
Davon profitierte auch die Gemeinde, indem ein Investitionskredit bereits 2016 zu 0,97% bis zum Jahr 2031 
gesichert wurde. Dies bringt ungemeine finanzielle Einsparungen bei steigenden Zinsen. 
 
Im Jahr 2020 begannen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gemeinde Amtsberg. Das Sªch-

 76 f¿r auÇer-
gewºhnliche Schadensereignisse4. Diese Leistungen waren nicht Teil des Haushaltsplanes 2020 und wurden 
daher im Sonderergebnis verbucht. Wirtschaftlich hatte die Pandemie im Haushaltsjahr 2020 nur geringe 
Auswirkungen auf die Gemeinde. Einzelne personelle Abwesenheiten verursacht durch Quarantªne-Be-
scheiden f¿hrten aufgrund der generellen Einschrªnkung nicht zu wirtschaftlichen Mehrausgaben infolge 
von Personalersatz. Auch groÇe Einnahmeausfªlle aufgrund der Pandemie waren seitens der Einkommen-
und Gewerbesteuer nicht zu verzeichnen. Im Gegenteil konnten wir sogar Mehreinnahmen durch Sonder-
fºrderprogramme generieren. 
 
Das niedrige Zinsniveau wirkt sich aber auch negativ auf die Gemeinde aus. Durch die niedrigen Kredit-
kosten erhºhen sich die Investitionen, was vor allem im Baugewerbe zu sp¿ren war. Preiserhºhungen und 
Nachtrªge sind die Folge gewesen. So war eine kontinuierliche Steigerung des Verbraucherpreisindexes zu 
verzeichnen. Dies f¿hrt zu weiter steigenden Ausgabenlasten entsprechend den allgemeinen Preissteige-
rungsraten bei gleicher Aufgabenerf¿llung, ohne dass hierf¿r auch adªquate Erhºhungen auf der Einnah-
menseite zu erkennen wªren.  
Durch den Verkauf der gemeindeeigenen Wohnungen konnte in groÇem Umfang Liquiditªt geschaffen 
werden, welche aber zum Neubau der Kindertagesstªtte in WeiÇbach genutzt werden soll. Wann der Bau 
beginnt, hªngt von Fºrdermittelzusagen des Freistaates ab. Diese sind aber leider noch nicht im Gesprªch. 

                                                      
4 Mit Erlass vom 20. Mªrz 2020, verºffentlicht im Tagesbrief 04/20 zum Corona-Virus durch den SSG, unter Nr. IX wurde die 
Corona-Pandemie in Bezug auf die Gemeindewirtschaft als auÇergewºhnliches Schadensereignis eingestuft und damit alle damit 
verbundenen Ein- und Auszahlungen entsprechend nach Abschnitt II Nr. 1 Buchst. c der VwV Kommunale Haushaltssystematik 
eingestuft. 





Somit ergab sich folgendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2020: 
Bezeichnung Plan 

2020
fortg. Plan 

2020
IST 
2020

 = ordentliche Ertrªge       
 = ordentliche Aufwendungen       
 = ordentliches Ergebnis -    -        
auÇerordentliche Ertrªge -               -                 
auÇerordentliche Aufwendungen -               -                 
 = ordentliches Ergebnis -               -                   
Gesamtergebnis -    -         
 
Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein sehr hoher ¦berschuss erwirtschaftet. Dieser bestand aber zum GroÇteil 
aus nichtzahlungswirksamen Ertrªgen, wie da wªren:  

  aus den Wertsteigerungen der Beteiligungen,  
  aus der Auflºsung des Restbetrages des 2014 erhaltenen Vorsorgevermºgens 

Ohne diese zahlungsunwirksamen Vorgªnge w¿rde sich das ordentliche Ergebnis auf - verrin-
gern. 
 
Im Sonderergebnis waren die grºÇten Betrªge zu finden in folgenden Vorgªngen: 

 
dem Abgang der entsprechenden Buchwerte zuz¿glich der Verkaufsnebenkosten wie Provision

 zahlungswirksamen CORONA Fºrdermittel/ Hilfen 
 

 
Die Liquiditªt sah im Haushaltsjahr 2020 trotz der Schwierigkeiten durch die CORONA-Pandemie folgen-
dermaÇen aus:  

Bezeichnung Plan 
2020

fortg. Plan 
2020

IST 
2020

liquide Mittel zu Begin des HHJ 2020                   
Zahlungsmittlsaldo aus lfd. Verwaltung             
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstªtigkeit       
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstªtigkeit -    -    -    
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgªngen -               -                   
Kassenkreditsaldo -               -               -    
 Bestand an liq. Mitteln am Ende des HHJ 2020   
 
Insgesamt bleibt zu sagen, dass im Haushaltsjahr 2020 trotz aller Schwierigkeiten ein positives Ergebnis 
entstanden ist und die Liquiditªt zu keinem Zeitpunkt gefªhrdet war.  
 
 

5.4 Risikobericht 

Der Risikobericht wird in der SªchsKomHVO-Doppik zwar nicht explizit erwªhnt, er kann jedoch aus Ä 53 
Abs. 2 Nr. 4 abgeleitet werden. Handelsrechtlich wird als Risiko ein mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu
erwartender Eintritt einer ung¿nstigen Entwicklung definiert. Dabei sind insbesondere Vermºgens-, Er-
trags- und Finanzrisiken zu betrachten, die zu einer Bestandsgefªhrdung des Unternehmens f¿hren kºn-
nen.6 In der Gemeinde Amtsberg sind im Haushaltsjahr 2019 keine Risiken eingetreten, die den Haushalt 
in besonderer Weise belasten kºnnten. Einnahmeausfªlle bei der Gewerbesteuer sind nicht in groÇem Um-
fang zu erwarten, da das relativ geringe Gewerbesteueraufkommen auf viele kleinere Unternehmen verteilt 
ist. Auch die Einnahmen aus Konzessionsabgaben und Gewinnbeteiligungen sind aufgrund der Art der 
Unternehmen relativ stabil. 
 

                                                      
6 Quelle: Rdn. 68 S. 43 Kommentar zu Ä 88 SªchsGemO, Quecke/ Schmid/ Menke/ Rehak/ Wahl/ Vinke/ Blazek/ Schaffarzik: 

-   



5.5 Investive MaÇnahmen 2020 

 
Im Haushaltsjahr 2020 wurden unter diesem Aspekt folgende Anschaffungen oder Auszahlungen getªtigt:
 

 Breitbandnetz der Gemeinde Amtsberg (INV-2020-0000004337)  Der Bau des Breitbandnet-
zes der Gemeinde Amtsberg wurde am 30.06.2020 abgeschlossen. Damit wurde das Anlagegut aus 
den Anlagen im Bau (INV-2016-0000004178) 

be-
liefen sich auf 5.331.204,42 EUR. Durch die Auskunft des Finanzamtes vom 13. November 2017
wurde die Verpachtung des Breitbandnetzes und die damit verbundene ¦berlassung der gesamten 
passiven Infrastruktur an einen Netzbetreiber sowie dessen Errichtung als ein Betrieb gewerblicher 
Art (BgA) im Sinne des Ä 4 Abs. 4 KStG7 eingestuft. Die Gemeinde Amtsberg ist bez¿glich der 
Verpachtung im Sinne des Ä 2 Abs. 3 UStG a.F. tªtig. Gefºrdert wurde der Bau des Netzes durch 
den Bund mit 60 %, den Freistaat Sachsen mit 30 % und Finanzzuweisungen aus dem FAG. Aller-
dings wurde die Verwendungsnachweispr¿fung bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2020 nicht 
beendet, so dass bis heute Forderungen aus Fºrdermitteln zu Buche stehen. Gezahlt wurden bis
zum 31.12.2020 folgende Fºrdermittel: 
 
den Bund: 2.515.863,60 EUR 
den FS SN: 1.257.931,82 EUR 
SªchsFAG: 419.310,61 EUR 

 
 

 Verkauf der gemeindeeigenen Wohnungen  Mit Beschluss des Gemeinderates vom 31.08.2020 
wurde der Verkauf der gemeindeeigenen, nur zu Wohnzwecken genutzten, Wohnhªuser zu einem 
Betrag von 1.570.000 EUR beschlossen. Die Restbuchwerte der Wohnhªuser inkl. dazugehºriger 
Grundst¿cke hatten in Summe eine Hºhe von 1.196.362,95 EUR. Damit umging die Gemeinde die 
anstehenden Sanierungen und den damit verbundenen Mehraufwand aufgrund der Erfordernisse 
im ºffentlich-rechtlichen Bereich, wie beispielsweise die Pflicht zur Ausschreibung. 
 

 Neubau Buswartehªuschen (INV-2020-0000004338 )  Es wurden 2 Buswartehªu-
schen im Umfang von je 6.676,25 EUR errichtet. 
 

 Vorausfahrzeug FFW Dittersdorf  F¿r die Feuerwehr in Dittersdorf wurde ein Vorausfahrzeug 
vom Typ Ford Transit angeschafft und entsprechend den Bed¿rfnissen umgebaut. Die Anschaf-
fung begann im Jahr 2019 und wurde 2020 mit den letzten Umbauarbeiten abgeschlossen. So wurde 
das Anlagegut im Jahr 2020 von den Anlagen im Bau in die Fahrzeuge umgebucht und dort akti-
viert. Die AHK hatten ein Hºhe von 47.959,82 EUR und wurden mit Mitteln aus der investiven 
Schl¿sselzuweisung komplett finanziert. Diese wurden als Sonderposten in gleicher Hºhe passi-
viert. 
 

 Technik Gemeindeverwaltung  Aufgrund der zwingend geforderten Digitalisierung der Ver-
waltung und im Rahmen des Austausches veralteter Technik wurden verschiedene Anschaffungen 
getªtigt. So wurden im Zeitraum 2019  2020 neue Rechner inkl. Software angeschafft, welche aber 

                                                      
7 Bis zum Jahr 2016 war der Ä 2 Abs. 3 UStG g¿ltig, de
Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (Ä 1 Abs. 1 Nr. 6, Ä 4 des Kºrperschaftsteuergesetzes) und ihrer land- oder forstwirtschaft-

 
(1)Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des ºffentlichen Rechts im Sinne des Ä 1 Abs. 1 Nr. 6 sind vorbehaltlich des 
Absatzes 5 alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tªtigkeit zur Erzielung von Einnahmen auÇerhalb der Land-
und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetªtigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. 2Die 
Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich. 
(2) Ein Betrieb gewerblicher Art ist auch unbeschrªnkt steuerpflichtig, wenn er selbst eine juristische Person des ºffentlichen Rechts 
ist. 
(3) Zu den Betrieben gewerblicher Art gehºren auch Betriebe, die der Versorgung der Bevºlkerung mit Wasser, Gas, Elektrizitªt 
oder Wªrme, dem ºffentlichen Verkehr oder dem Hafenbetrieb dienen. 

 



unter der 800 EUR Grenze lagen und im Aufwand verbucht wurden. Zusªtzlich wurden Software-
lizenzen f¿r das DMS (Digitales Dokumentenmanagement) und Archikart 4 (Vorgangsbearbeitung 
und Liegenschaftsverwaltung) erworben und es wurde mit der Installation begonnen. Weiterhin
wurden Laptops und ein Beamer angeschafft 
 

 Technik Bauhof  F¿r den Bauhof wurden ein Stromerzeuger und ein Grillo-Rasenmªher ange-
schafft 
 

 StraÇe Am Rittergut  Bei der Errichtung des dortigen Wohngebietes wurde durch die Gemeinde 
und die ºffentlichen Versorgungstrªger der StraÇenbau durchgef¿hrt. Im Rahmen dessen wurden 
durch die Gemeinde der StraÇenaufbau grundhaft erneuert und die bereits vorhandenen Anlageg¿-
ter (Alt-1988-0000003579, Alt-1988-0000003581 und Alt-1988-0000003584) nachaktiviert. Diese 
Anlageg¿ter hatten einen Restbuchwert von zusammen 7.093 EUR, welcher als Sonderr¿cklage8

zur spªteren Ergebnisverbesserung passiviert werden kºnnte. Allerdings wurde auf dieses Wahl-
recht aufgrund des geringen Umfangs verzichtet. Weiterhin wurden 4 StraÇenlampen (INV-2020-
0000004335) im Gesamtwert von 5.699,30 EUR errichtet. 

 

5.6 Abweichungen vom Haushaltsplan 2020 

Abweichungen vom Ansatz des Haushaltsplanes 2020 die grºÇer als 3.000 sind werden im Rechenschafts-
bericht erlªutert. Allerdings ist dazu zu ergªnzen, dass der Haushaltsansatz sich im laufenden Haushaltsjahr 
auf folgende Weise erhºhen kann ohne dass dies als Abweichung dargestellt wird: 
 

1. durch Mittel¿bertragungen nicht ausgeschºpfter Planansªtze im Vorjahr. Vom Haushaltsjahr 2019
ins Jahr 2020 wurden Planansªtze ¿bertragen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2020 zu Er-
hºhungen der Planansªtze gef¿hrt haben. Dies wird sichtbar in der Differenz von Planansatz zum 
fortgeschriebenen Planansatz. 
 

2. Durch die Budgetbildung9 ist es mºglich, Abweichungen vom Haushaltsplan durch Deckungsmºg-
lichkeiten innerhalb dieses Budgets auszugleichen, wenn sie nicht erheblicher Natur sind10, ohne 
die Genehmigung von auÇer- oder ¿berplanmªÇigen Aufwendungen/ Auszahlungen durch den 
Gemeinderat flexibel in Eigenverantwortung zu regeln.11 Auch dies f¿hrt zu  nderungen in Form 
einer Differenz zwischen Planansatz und fortgeschriebenen Planansatz.  
In der Ergebnisrechnung sieht man diese Erhºhung des Planansatzes in der Spalt

die Abweichungen im Rechenschaftsbericht erlªutert, bei denen die Differenz zwischen dem fort-
geschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres und dem tatsªchlichen IST-Ergebnis grºÇer als 3.000 
sind. 

 
 

                                                      
8 nkt des Zugangs bestehender 
Saldo aus dem Buchwert des Vermºgensgegenstandes und einem diesem zugeordneten passiven Sonderposten vom Basiskapital 

 
9 Vgl. Ä 4 Abs. 1 i.V.m. Ä 20 Abs. 2 SªchsKomHVO 
10 Vgl. dazu Ä 79 Abs. 1 S. 2 SªchsGemO i.V.m. Ä 20 SªchsKomHVO 
11 Dazu nªher erlªutert in Rdn. 17 S. 8 Kommentar zu Ä 79 SªchsGemO, Quecke/ Schmid/ Menke/ Rehak/ Wahl/ Vinke/ Bla-

sen -  



 

5.6.1 Erlªuterung der Abweichungen im Finanzhaushalt  investiver Teil  
Im Rechenschaftsbericht sind zu einem jeden Jahresabschluss sind erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Planansªtzen zu erlªutern und zu bewerten12. Als 
Grenze zur Erheblichkeit wird bei der GemeindegrºÇe der Gemeinde Amtsberg ein Betrag von 3.000 als angemessen angesehen. In diesem Sinne werden folgend Abwei-
chungen in den Teilergebnishaushalten von mindestens 3.000 dargestellt und erlªutert. 
 

MaÇnBez Konto PosBez Plan 2019 Erlªuterung 

Ersatzbeschaffung Soft- und 
Hardwaretechnik 

783101 Auszahlungen f¿r den Erwerb immateriel-
ler Gegenstªnde > 800 EUR ab 2018  Die Auszahlungen  verringerten sich um 12.375,07  auf 12.731,29  

Die gefordertet Umr¿stung der Technik und der Software begann 
2019 und zog sich bis ins Jahr 2022. Vor allem die Installation und Jus-
tierungder Software nahm lªngere Zeit in Anspruch. Damit konnte die 
MaÇnahme auch 2020 nicht angeschlossen werden. 

783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen 
Vermºgensgegenstªnden  Die Auszahlungen  verringerten sich um 17.475,43  auf 2.345,00  

783201 
Auszahlungen f¿r den Erwerb von be-
weglichen Vermºgensgegenstªnden > 800 
EUR ab 2018 

 Die Auszahlungen  verringerten sich um 10.000,00  auf -  

Grundst¿cke z. VerªuÇerung 

682100 Einzahlungen aus der VerªuÇerung von 
Grundst¿cken u. Gebªuden -   Die Einzahlungen  erhºhten sich um 79.148,00  auf 79.148,00  

Das Grundst¿ck an der FeldstraÇe konnte noch nicht verkauft wer-
den. Alledings wurde f¿r die Wohngebietserrichtung in Schlºsschen 
ein Teil des FlSt. 193/2 verkauft. 

682110 Einzahlungen aus der VerªuÇerung von 
unbeweglichen Vermºgensgegenstªnden  Die Einzahlungen  verringerten sich um 25.700,00  auf -  

785121 Auszahlungen f¿r TiefbaumaÇnahmen ab 
2018  Die Auszahlungen  verringerten sich um 4.000,00  auf -  

Grunderwerb / Vermessung 
StraÇenflªchen 782100 Auszahlungen f¿r den Erwerb von 

Grundst¿cken u. Gebªuden  Die Auszahlungen  verringerten sich um 18.830,40  auf 1.169,60  
Der Ankauf von Grundst¿cken im Rahmen des r¿ckstªndigen Grund-
erwerbs wird nur auf Verlangen durchgef¿hrt um liquide Mittel zu 
schonen. 

Anschaffung Archikart_4 
Software 783101 Auszahlungen f¿r den Erwerb immateriel-

ler Gegenstªnde > 800 EUR ab 2018 -   Die Auszahlungen  erhºhten sich um 4.102,35  auf 4.102,35  

Im Rahmen der Umstellung auf das DMS wurde auch die Software 
Archikart 4 angeschafft. Diese wurde zunªchst in der GesamtmaÇ-
nahme "Softwareumstellung" geplant, aber beim JA den einzelnen 
Produkten detailiert zugeordnet. 

Anschaffung bewegl. Gegen-
stªnde 681110 Investive Schl¿sselzuweisungen -   Die Einzahlungen  erhºhten sich um 13.419,27  auf 13.419,27  F¿r die Anschaffung des Rasentraktors wurde ein Teil der investiven 

Schl¿sselzuweisung verwendet. 

Umbau LF 16 785134 Auszahlungen f¿r sonst. BaumaÇnahmen 
USt  Die Auszahlungen  verringerten sich um 14.289,93  auf -  Die f¿r den Umbau des LF 16 in der FW WeiÇbach geplanten Mittel 

wurden f¿r die Anschaffung des MTW aufgespart. 

Anschaffung Ausr¿stungsge-
genstªnde 

681190 sonst. Investitionszuwendungen Land  Die Einzahlungen  verringerten sich um 23.000,00  auf -  Der Kauf des MTW f¿r die FW WeiÇbach war nur mit Fºrdermitteln 
geplant. Da diese nicht geflossen sind, wurde die Anschaffung ver-
schoben. 783201 

Auszahlungen f¿r den Erwerb von be-
weglichen Vermºgensgegenstªnden > 800 
EUR ab 2018 

 Die Auszahlungen  verringerten sich um 34.000,00  auf -  

Vorausr¿stfahrzeug FFW 
DD 

681110 Investive Schl¿sselzuweisungen -   Die Einzahlungen  erhºhten sich um 6.928,55  auf 6.928,55  
Dies sind die Restarbeiten f¿r das Vorausfahrzeug der FW Dittersdorf, 
denen Teile der investiven SchlZuw zugeordnet wurden.. 783201 

Auszahlungen f¿r den Erwerb von be-
weglichen Vermºgensgegenstªnden > 800 
EUR ab 2018 

-   Die Auszahlungen  erhºhten sich um 6.928,55  auf 6.928,55  

Schulgebªudesanierung nach 
VwV Invest Schule 

681191 sonst. Investitionen Land  Die Einzahlungen  verringerten sich um 40.000,00  auf -  Die Sanierung der Grundschule mit Fºrdermitteln aus dem Programm 
VwV Invest Schule war als Investition geplant, wurde aber letztlich 
aufgrund der MaÇnahmen als Aufwand eingeordnet.785111 Auszahlungen f¿r HochbaumaÇnahmen 

ab 2018 Die Auszahlungen  verringerten sich um 53.300,00 auf -

12 Vgl. Ä 53 Abs. 1 SªchsKomHVO i.V.m. Ä 88 Abs. 2 S. 2 SªchsGemO
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Anschaffung im Rahmen des 
Digitalpaktes Schule 

681191 sonst. Investitionen Land  Die Einzahlungen  verringerten sich um 86.500,00  auf -  

Die geplanten Anschaffungen im Rahmen des aufgelegten Fºrderpro-
grammes RL Digitale Schulen konnten erst mit Unterst¿tzungsleistun-
gen des Serviceanbieters i.H.v. 739,50 EUR begonnen werden. 

783101 Auszahlungen f¿r den Erwerb immateriel-
ler Gegenstªnde > 800 EUR ab 2018 30.000,0  Die Auszahlungen  verringerten sich um 29.260,50  auf 739,50  

783201 
Auszahlungen f¿r den Erwerb von be-
weglichen Vermºgensgegenstªnden > 800 
EUR ab 2018 

 Die Auszahlungen  verringerten sich um 56.500,00  auf -  

Erneuerung Heizkºrper 785131 Auszahlungen f¿r sonstige BaumaÇnah-
men ab 2018  Die Auszahlungen  verringerten sich um 4.000,00  auf -  Die Erneuerung der Heizkºrper im Vereinsheim Schlºsschen wurde 

verschoben. 
Neubau der Kindertages-
stªtte WeiÇbach 785111 Auszahlungen f¿r HochbaumaÇnahmen 

ab 2018  Die Auszahlungen  verringerten sich um 30.000,00  auf -  F¿r den Neubau der Kita in WeiÇbach wurden mittel f¿r Planungsleis-
tungen eingestellt, die aber ins nªchste Jahr verschoben wurden. 

Erweiterung Dachgeschoss 785131 Auszahlungen f¿r sonstige BaumaÇnah-
men ab 2018  Die Auszahlungen  verringerten sich um 6.000,00  auf -  Diese MaÇnahme wurde als Aufwnad zugeordnet. 

Bau einer B¿hne 785131 Auszahlungen f¿r sonstige BaumaÇnah-
men ab 2018  Die Auszahlungen  verringerten sich um 5.000,00  auf -  Die Anschaffung der B¿hne wurde verschoben. 

Flªchennutzungsplªne 785131 Auszahlungen f¿r sonstige BaumaÇnah-
men ab 2018  Die Auszahlungen  verringerten sich um 20.003,84  auf -  

Hier wurden zusªtzliche Mittel f¿r Planungsleistungen zur Neuen 
Mitte WeiÇbach im Rahmen des Kindergartenneubaus geplant. Diese 
Leistungen haben sich allerdings verschoben. 

Verkauf der Wohnhªuser 
682100 Einzahlungen aus der VerªuÇerung von 

Grundst¿cken u. Gebªuden 
1.564.000,00 

 Die Einzahlungen  erhºhten sich um 6.000,00  auf 1.570.000,00  Der Verkauf der gemeindeigenen Wohnungen wurde per Ausschrei-
bung durchgef¿hrt und dem Meistbietenden verkauft. Als Kosten f¿r 
den Verkauf waren Makler- und Umbaukosten geplant, die so nicht 
angtefallen sind. 782100 Auszahlungen f¿r den Erwerb von 

Grundst¿cken u. Gebªuden  Die Auszahlungen  verringerten sich um 33.000,00  auf -  

Breitbandausbau 

681000 
Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihil-
fen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck 
Bund 

 Die Einzahlungen  verringerten sich um 345.866,40  auf 414.695,65  

Die restlichen Auszahlungen f¿r den Breitbandausbau stiegen auf-
grund von Mehrkosten. Diese wurden auch bei den Fºrdermittelge-
bern angemeldet. Die Fºrdermittelauszahlung hingegen verzºgerte 
sich enorm aufgrund der langwierigen Verwendungsnachweispr¿fung.

681191 sonst. Investitionen Land  Die Einzahlungen  verringerten sich um 172.933,18  auf 207.347,83  

681200 
Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihil-
fen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck 
Gemeinden/Verbªnde 

 Die Einzahlungen  verringerten sich um 126.761,34  auf 146.540,33  

78513119 Auszahlungen f¿r sonstige BaumaÇnah-
men ab 2018 mit Umsatzsteuer  Die Auszahlungen  erhºhten sich um 216.565,27  auf 671.630,23  

Errichtung eines Breitband-
netzes 

681000 
Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihil-
fen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck 
Bund 

 Die Einzahlungen  verringerten sich um 432.106,00  auf -  
Aufgrund der  nderunge der VwV KomHSys wurde nun auch das 
neue Produkt 53.60.01 f¿r das Breitbandnetz eingef¿gt. Hier wurden 
nun die neueren Auszahlungen und Einzahlunegn geplant. 681191 sonst. Investitionen Land  Die Einzahlungen  verringerten sich um 216.053,00  auf -  

78513119 Auszahlungen f¿r sonstige BaumaÇnah-
men ab 2018 mit Umsatzsteuer  Die Auszahlungen  verringerten sich um 34.673,48  auf 64.372,52  

Chemnitzer Modell Beteili-
gung 

681300 
Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihil-
fen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck 
ZV u. dergl. 

 Die Einzahlungen  verringerten sich um 150.000,00  auf -  Aufgrund dvon Verzºgerungen beim Ausbau des Verkehrsnetzes des 
VMS von Chemnitz nach Aue verzºgerte sich auch diese MaÇnahme.

781300 Zuweisungen u. Zusch¿sse f¿r Investitio-
nen Zweckverbªnde u. dergleichen  Die Auszahlungen  verringerten sich um 150.000,00  auf -  

Erneuerung StraÇe "Am Rit-
tergut" mit Teilst¿ck "Teich-
weg"

681110 Investive Schl¿sselzuweisungen 54.105,00  Die Einzahlungen  verringerten sich um 22.418,00  auf 31.687,00  F¿r die StraÇe Am Rittergut war eine Bauzeit von 2020 bis 2021 mit 
Kosten von 90.000 EUR in 20 und 76.000 EUR in 2021 geplant und 
beantragt worden. Aufgrund Kostenaufteilung mit den Medientrªgern 
und dem Bauherr des Wohngebietes reduzierten sich die Baukosten 
f¿r die Gemeinde Amtsberg enorm.

785121 Auszahlungen f¿r TiefbaumaÇnahmen ab 
2018 Die Auszahlungen  verringerten sich um 58.313,00 auf 31.687,00













5.7 Erlªuterungen ausgewªhlter Ertrªge

Die Steuern und Abgaben sanken um  . Die kommunale Planung arbeitet dabei mit den 
Prognosedaten des Sªchsischen Innenministeriums. Deshalb sind diese f¿r die Planung bindend, wenn keine 
genaueren Daten vorliegen oder sich begr¿ndbar herleiten lassen. Insbesondere ist da die Verringerung des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zu erwªhnen. Dieser lag um  unter dem Planwert 
2020 und ist auch gegen¿ber dem Jahr 2019 um  (siehe Punkt 5.6.2) gesunken. Theoretisch wªre 
ein Nachtragshaushalt aufzustellen gewesen. Da der Bescheid ¿ber die Schlussabrechnung und damit auch 
die Information erst am 25.01.2021 ausgestellt wurde, war es f¿r einen Nachtragshaushalt zu spªt. 
 
Die Zuweisungen und Umlagen stiegen um  . Ursªchlich hierf¿r ist die Erhºhung der All-
gemeinen Schl¿sselzuweisungen um  gegen¿ber der Planung und die Einstufung der Fºrder-
mittel von  f¿r die Sanierung der Grundschule als Ertrag statt, wie im Plan vorgesehen, als 
Investitionszuwendung.  
 
Die privatrechtlichen und die ºffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erreichten einen Wert von

und . Bei den ºffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden weniger Eltern-
beitrªge eingenommen als geplant. 
 
Die sonstigen Finanzertrªge  die Ertrªge aus den Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen (KbE 
und ZV Gasversorgung S¿dsachsen) stiegen leicht gegen¿ber der Planung. Der Grund liegt in der Hinzu-
rechnung der Kapitalertragsteuer (KapErtSt), die einzeln als Aufwand veranschlagt werden muss. 
 
Bei den sonstigen ordentlichen Ertrªgen sind vor allem die Zuschreibungen und die Konzessionsabga-
ben zu nennen. Vor allem die Wertsteigerungen der  Beteiligungen fiel mit  besonders hoch 
aus. Dies ist im Rahmen der Haushaltsplanung nicht oder nur unter sehr schwierigen Bedingungen planbar. 
Diese Ertrªge sind auÇerdem nicht zahlungswirksam. 
 

5.8 Erlªuterungen ausgewªhlter Aufwendungen  

Ein groÇer Posten bei den Aufwendungen ist der Personalaufwand. Diese Aufwendungen sanken um
21.900,73 gegen¿ber dem Vorjahr. Dies ist vor allem den Kinderzahlen in den Kindertageseinrichtungen 
und krankheitsbedingtem Ausfall geschuldet. 
 
Die Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen sanken um  gegen¿ber der Planung. 
Die gravierendsten Abweichungen vom Planansatz werden nªher erlªutert. 

  
Ein Kostenfaktor ist hier die Bewirtschaftung der Grundst¿cke und baulichen Anlagen mit den 
Aufwendungen f¿r Energie, Heizung, Wasser, Reinigung und sonstigen Bewirtschaftungsaufwendun-
gen f¿r die gemeindeeigenen Gebªude und Anlagen. Diese Aufwendungen sanken um  . 
Gr¿nde sind ein erhºhter Sanierungsaufwand in der Wohnungsbewirtschaftung und ein gestiegener 
Reinigungsaufwand aufgrund gestiegener Preise im Rahmen einer Neuausschreibung der Dienstleis-
tung. 

 
Die Unterhaltung der Grundst¿cke und baulichen Anlagen (Kontenbereiche 4211* und 4221*) 
in Form von Reparaturen und Sanierung/ Instandhaltungen erreichte Kosten in Hºhe von insgesamt
274.563,69 . Vor allem die StraÇenunterhaltung enthªlt den GroÇteil der Kosten. 
 

Die Aufwendungen f¿r Abschreibungen hatten eine exakte Hºhe und haben deshalb ent-
scheidenden Einfluss auf das ordentliche und damit das Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2020. Dem 
entgegen stehen die Ertrªge aus der Auflºsung der Sonderposten f¿r Zuwendungen, Investitionsbeitrªge 
und der investiven Schl¿sselzuweisung i.H.v. . Da diese Abschreibungen und Ertrªge zah-
lungsunwirksam sind, entstand der Gemeinde Amtsberg hieraus keine Liquiditªtsverlust. Wohl aber den-
noch ein Substanzverlust, der wie oben beschrieben, das Basiskapital und damit das Vermºgen der Ge-
meinde entgegen der Forderung nach ungeschmªlertem Vermºgenserhalt aus dem Gemeindewirtschafts-
recht14 mindern kºnnte. Im Gegensatz dazu wurden 2020 in das Vermºgen der Gemeinde Mittel in Hºhe 
von (=Auszahl. f¿r Investitionstªtigkeit  Finanzrechnung Nr. 33) investiert, damit werden

                                                      
14 Vgl. hierzu Ä 89 Abs. 1 SªchsGemO 



dem Substanzverlaust aus AfA entsprechende Investitionen entgegengesetzt um den Kapitalstock zu erhal-
ten. Hierzu sei erwªhnt, dass ein GroÇteil des Vermºgens der Gemeinde zum 31.12.2012 per Ersatzwert-
verfahren errechnet wurde, da die entsprechenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht ermittelt 
werden konnten.15. Dem wird durch die Verrechnungsmºglichkeit mit dem Basiskapital16 ab dem Jahr 2018
Rechnung getragen.  
 
Der Zinsaufwand lag ¿ber dem Plan. Die Gesamthºhe ist bedingt durch die Schulden der 
Gemeinde Amtsberg, wobei aber der niedrige Zins trotzdem positiv auf die Zinszahlungen wirkte. In diesem 
Zinsaufwand ist aber auch in Hºhe von 43.741,77 der Aufwand f¿r die vereinbarten SWAP-Geb¿hren
(Festzinszahlungen mit 3,8 %) enthalten. Zusªtzlich kamen die Zinszahlungen  hinzu, die 
vom Tauschpartner zu zahlen gewesen wªren. Da diese negativen waren, mussten sie an den Tauschpartner 
gezahlt werden. Der Fehler lag im nicht kongruent vereinbarten Tauschgeschªft. Allerdings war das SWAP-
Geschªft nur bis Juni 2020 begrenzt. Eine vorzeitige Beendigung hªtte Kosten in gleicher Hºhe verursacht
(siehe Punkt 5.10.3). 
 
Bei den Transferaufwendungen handelt es sich grºÇtenteils um die Kreisumlage. Die Finanzierung der 
Landkreise geschieht im Freistaat Sachsen hauptsªchlich durch diese Kreisumlage17, die anhand bestimmter 
Einnahmen, durch bspw. die Steuerkraftmesszahl beschrieben, festgesetzt wird. Der Umlagesatz ist im Erz-
gebirgskreis der niedrigste im ganzen Freistaat Sachsen. 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verliefen im Jahr 2020 relativ planmªÇig. Wobei hier der 
Brand eines 3-Seitenhofes in WeiÇbach zu erwªhnen ist, der Mehraufwendungen von 
hatte. 
 

5.9 AuÇerordentliches Ergebnis 

Im Bereich der auÇerordentlichen Ertrªge und Aufwendungen werden Geschªftsvorfªlle gebucht, die au-
Çerhalb der gewºhnlichen Geschªfts- und Verwaltungstªtigkeit anfallen oder die durch Vermºgensverªu-
Çerungen erzielt werden. Ziel der Ergebnisspaltung ist es insbesondere, Einmaleffekte zu separieren und 
erst nachrangig in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.18 Im Jahr 2020 konnte der Haushalt mit einem 
auÇerordentlichen Ergebnis (Sonderergebnis) von abgeschlossen werden. 
 
Die auÇerordentlichen Ertrªge im Jahr 2020 mit einer Gesamtsumme von wurden durch 
den Verkauf  erzielt. Zusªtzlich 
wurden aufgrund der CORONA-  Diese Ertrªge waren 
zum GroÇteil zahlungswirksam. 
 
Die auÇerordentlichen Aufwendungen i.H.v. sind bestimmt durch den Abgang der Bi-
lanzwerte der gemeindeeigenen Wohnhªuser aus der Bilanz und waren nicht zahlungswirksam. Aber auch 
die zusªtzlichen Ausgaben zur Bewªltigung der CORONA-Pandemie schlagen mit auÇerplanmªÇigem Auf-
wenden v  
 

5.10 Erlªuterung ausgewªhlter Ein- und Auszahlungen im Finanzergebnis 

Erlªutert werden hier nur Zahlungen auÇerhalb der laufenden Verwaltung, da die Zahlen der laufenden 
Verwaltung mit dem Ergebnishaushalt relativ deckungsgleich sind mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen 
Positionen (AfA, Aufl. SoPo usw.).  
 

5.10.1 Investiver Bereich 
Die Investitionen im Haushaltsjahr 2020 wurden bereits unter Punkt 5.5 erlªutert. Deshalb wird hier nur 
noch einmal auf diesen Punkt verwiesen. 
                                                      
15 Der Ansatz von Ersatzwerten zur Ermittlung von fehlenden Anschaffungs- und Herstellungskosten im Rahmen der erstmali-
gen Bewertung mit der Aufstellung der Erºffnungsbilanz zum 01.01.2013 wurde in Ä 61 Abs. 3 SªchsKomHVO-Doppik festge-
legt. 
16 Vgl. dazu Ä 72 Abs. 3 S. 3 SªchsGemO in der Fassung vom 01.01.2018 
17 Vgl. Ä 26 SªchsFAG 
18 Quelle: FAQ 5.32; download unter: https://www.kommunale-verwaltung.sachsen.de/download/Kommunale_Verwal-
tung/FAQ5_32.pdf am 23.07.2020 



5.10.2 Kreditleistungen
Die Gemeinde Amtsberg bediente 4 Kredite seit dem 01.08.2016. Ihren Ursprung haben diese Investitions-
kredite in den Sanierungen der gemeindeeigenen Wohnhªuser, dem Bau der Turnhalle in WeiÇbach und in 
der Erstellung des Wohngebietes Eichelberg durch die KGE M¿nchen. 
 
Alle 4 Kredite hatten zu Beginn des Jahres 2020 einen Stand von insgesamt .  
 
Zum Ende des Jahres 2020 sieht der neue Schuldenstand folgendermaÇen aus: 

Kredit-Nr. 31.12.2019 Tilgung 31.12.2020

6090110300     -                
6871636011    
6871655016      
6871678016      

    
 
Der Kredit 6871655016 war seit dem Jahr 2011 mit einem gegenlªufigen SWAP-Geschªft abgesichert. Die 
Zinsbindung des Kredites und der dazugehºrige SWAP endeten am 30.06.2020. Damit fallen fortfolgend
die hohen Zinszahlungen weg und die Zinsen sind variabel an den EURIBOR angepasst mit einem Min-
destzins von 0,11 %. 
 

5.10.3 SWAP Geschªfte 
Die Gemeinde Amtsberg hatte bis zum Jahr 2016 aufgrund erwarteter Zinssteigerung insgesamt 3 SWAP 
Geschªfte f¿r 2 Kredite mit ausgelaufenen Zinsbindungen abgeschlossen, von denen im Jahr 2020 nur noch 
1 SWAP Geschªft bis 30.06.2020 bestand. 
 
Die Grundlage dieses SWAP-Geschªfts war der Tausch der von der Gemeinde Amtsberg f¿r den Kredit
mit der Nr. 6871655016 und einer Ursprungskreditsumme von 1.616.536,28 zu zahlenden variablen Zin-
sen. Diese Variabilitªt orientierte sich dabei am EURIBOR. Die Gemeinde Amtsberg wollte sich allerdings 
in Erwartung steigender Zinsen einen niedrigen festen Zinssatz sichern. Deshalb wurden die variablen Zins-
zahlungen gegen relativ fixe Zinszahlungen i.H.v. 3,80 % getauscht. Allerdings bleibt festzustellen, dass der 
Tausch der Zinszahlungsstrºme f¿r die variablen Zinsen nicht 1:1 erfolgte, sondern mit unterschiedlichen 
Begrenzungen. So begrenzte die Erzgebirgssparkasse ihren Zins auf einen Mindestzins von 0,11%, so dass 
der Zins nie unter 0,11 % sinken konnte. Diese Zinszahlungen sollte der Tauschpartner ¿bernehmen, d.h. 
die Gemeinde erhielt diese Zinszahlungen in Hºhe des EURIBOR von der LBBW. Allerding war in diesen 
zu bekommenden Zinszahlungen keine Zinsbegrenzung vereinbart. Damit konnte es bei einem negativen 
Zins passieren, dass die Gemeinde von der LBBW keine Zinszahlungen bekommt, sondern zahlen muss. 
Theoretisch hªtte die Erzgebirgssparkasse diese negativen Zinsen gezahlt, aber der variable Kredit der Erz-
gebirgssparkasse war auf einen Mindestzins von 0,11% begrenzt. So musste die Gemeinde die regulªren 
(variablen) Zinsen an die Sparkasse zahlen (0,11%), von der LBBW erhielt sie im Gegenzug die Zinsen (
-0,33% LBBW erhielt Zahlungen) und die getauschte Zinszahlung f¿r einen Festzins von 3,80% an 
die LBBW zahlen.  
 
Grundsªtzlich kann man res¿mieren, dass ein SWAP-Geschªft unterschiedliche Zukunftserwartungen vo-
raussetzt, wie hier die unterschiedliche Erwartung einer zuk¿nftigen Zinsentwicklung. Auf kommunaler 
Ebene ist es daher grundsªtzlich verboten19, derivative Finanzgeschªfte20 zu Spekulationszwecken21 zu tªti-
gen. Allerdings d¿rfen derivative Finanzgeschªfte zum Zwecke der Absicherung gegen Risiken (hier das 
Zinsªnderungsrisiko) abgeschlossen werden22, was aber weitreichende finanzmathematische Kenntnisse vo-
raussetzt.  
 

                                                      
19 Vgl. Ä 72 Abs. 2 S. 2 SªchsGemO 
20 Die Definition von Derivaten ist in Ä 1 Abs. 11 Nr. 4 und Abs. 11 S. 5 Nr. 1 KWG festgelegt. 
21 Die Unterscheidung zwischen Spekulation und Arbitrage bezieht sich hauptsªchlich auf den Zeitpunkt und den Ort zur Erzie-
lung eines Gewinnes durch Preisdifferenzen. Bei der Spekulation wird der Zeitunterschied zur Gewinnerzielung ausgenutzt.
22 Vgl. Teil A Nr. I. 1.d) und Nr. 3. VwV KomHWi 





6 Anhang 

F¿r die Erstellung der Jahresabschl¿sse der Jahre 2013, 2014 und 2015 wurde den Sªchsischen Gemeinden 
eine Vereinfachung und Beschleunigung des Aufstellungsverfahrens ermºglicht, indem der Anhang, der 
Rechenschaftsbericht und weitere Inhalte26 entfallen d¿rfen. Zwischenzeitlich ist es nun mºglich, auch f¿r 
die weiteren Jahresabschl¿sse bis 2020 den Anhang und den Rechenschaftsbericht per Gemeinderatsbe-
schluss wegzulassen27. 
 
Um eine bessere Darstellung f¿r die Gemeinderªte sowie die Nachvollziehbarkeit f¿r zuk¿nftige Bearbeiter
zu gewªhrleisten, erstellt die Gemeinde Amtsberg den Rechenschaftsbericht und den Anhang im Jahresab-
schluss 2020 der Gemeinde Amtsberg. Diese Teile m¿ssen aufgrund der Freiwilligkeit keiner Pr¿fung un-
terzogen werden bzw. kºnnen die Feststellungen der ºrtlichen Pr¿fungseinrichtungen nicht zu einer Ein-
schrªnkung oder Versagung des Pr¿fungsvermerkes f¿hren.28 
 

6.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte auf der Grundlage der Sªchsischen Gemeindeordnung (Sªchs-
GemO), der Sªchsischen Kommunalen Haushaltsverordnung (SªchsKomHVO), der Verwaltungsvorschrift
¿ber die Grundsªtze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsf¿hrung und die rechtsaufsichtliche B tei-
lung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV 
Kommunale Haushaltswirtschaft - VwV KomHWi) und der Verwaltungsvorschrift des Sªchsischen Staats-
ministeriums des Innern ¿ber die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie 
Muster f¿r das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (VwV Kommunal Haushaltssystematik VwV 
KomHSys).  
 
Die Gemeinde selber hat sich per Beschluss vom 21.08.2018 (Beschluss-Nr.: 02/08/2018) eine Budgetricht-
linie auferlegt, mit deren Hilfe einzelne Sachverhalte schneller geklªrt werden kºnnen und die als Ergªnzung 
zu den vorgenannten kommunalen Gesetzen die ºrtlichen Gegebenheiten detaillierter abbildet. 
 
Grundsªtzlich gilt das Prinzip, dass zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet wird29 und diese als 
Wert des Anlagegutes/ Vermºgensgegenstandes in die Vermºgensrechnung aufgenommen werden. Damit
werden abnutzbare bewegliche Vermºgensgegenstªnde mit Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) 
von nun unter 800  im Jahr der Anschaffung als Aufwand gebucht30. Bei hºheren AHK werden diese in 
der Bilanz aktiviert.  
 
Ausnahmen von dieser Regel wurden f¿r die erstmalige Bewertung des Vermºgens im Rahmen der Auf-
stellung der Erºffnungsbilanz der Gemeinde Amtsberg in Anspruch genommen. Das gesamte vor dem 

-
ventarnummer. Die Ausnahmen von den ¿blichen Grundsªtzen ordnungsgemªÇer Buchf¿hrung waren und 
sind folgender Natur: 
 

                                                      
26 Dazu in Ä 88 Abs. 5 SªchsGemO in der Fassung vom 01.01.2018  der Haus-
haltsjahre bis einschlieÇlich 2015 auf die Bestandteile gemªÇ Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 und  
27 Dazu ªnderte sich der Ä 88 Abs. 5 SªchsGemO in der Fassung vom 09.02.2022 nach Beschluss des 
Gemeinderates bei den Jahresabschl¿ssen der Haushaltsjahre bis einschlieÇlich 2020 auf die Bestandteile gemªÇ Absatz 2 Satz 2 
sowie Absatz 3 und  
28 Vgl. Rdn. 4 S. 3 Kommentar zu Ä 88c SªchsGemO, Quecke/ Schmid/ Menke/ Rehak/ Wahl/ Vinke/ Blazek/ Schaffarzik: 
Gemeindeordnung f¿r den Freistaat Sachsen -  Ergªnzbarer Kommentar mit weiterf¿hrenden Vorschriften (Lfg. 1/20  II/20: 

die Mandatstrªger und zur Erlªuterung f¿r die ºrtliche Pr¿fungseinrichtung von Bedeutung. Auch auf deren Erstellung sollte des-
halb nicht generell verzichtet werden, da die Inhalte (z.B. Begr¿ndung f¿r die Abweichung von Bewertungswahlrechten, Vorge-
hen bei der Bewertung) sonst an anderen Stellen dokumentiert werden m¿ssten. Ein Vorteil ergibt sich lediglich daraus, dass man 
die 

 
29 Vgl. Ä 253 Abs. 1 HGB i.V.m. Ä 37 Abs. S.1 SªchsKomHVO 
30 Vgl. Ä 44 Abs. 5 SªchsKomHVO-
nisterium des Innern zur Weiterentwicklung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen vom 04.09.2017 



(1) Der Wert f¿r die Aufnahme in das Anlagevermºgen bei den beweglichen Vermºgensgegenstªnden 
des Sachanlagevermºgens wurde aufgrund der Vereinfachung und wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit ge-
mªÇ der Ausnahmeregelung des Sªchsischen Gemeindewirtschaftsrechts31 auf 1.000 statt der sonst 
¿blichen 410 festgesetzt.  

 
(2) F¿r die Anlageg¿ter, deren AHK nicht ermittelt werden konnte, wurden Ersatzwerte32 angesetzt, die 

durch R¿ckrechnung aktueller AHK auf das Jahr der Anschaffung ermittelt wurden. Im Einzelnen 
wurde dies genutzt: 

 
a) F¿r Gr¿nflªchen, Ackerland, f¿r die keine Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 

Stichtag der Erºffnungsbilanz ermittelt werden konnten, beruht die Bewertung auf Ersatz-
werten. Dabei wurde der aktuelle Bodenrichtwert zum Stichtag der Erºffnungsbilanz an-
gesetzt oder hilfsweise der niedrigste Bodenrichtwert umliegender Grundst¿cke oder der 
vom Gutachterausschuss ermittelte durchschnittliche Kaufpreis f¿r sonstige Flªchen, ge-
trennt nach Nutzungsarten. Weitere Nutzungs-, Verf¿gungs- und Verwertungsbeschrªn-
kungen, die den Wert nach allgemeiner Verkehrsauffassung wesentlich mindern, wurden 
ber¿cksichtigt. 

 
b) Die Gebªude der Gemeinde Amtsberg wurden durch die Firma KEM Kommunalentwick-

lung Mitteldeutschland GmbH nach den Normalherstellungskosten (NHK 2000) bewertet. 
Dabei wurde der Grund und Boden der Gebªude33 nach Bodenrichtwertkarte einzeln be-
wertet. Als Grundlage f¿r die Bewertung des Aufbaues  sprich der Gebªude  durch die 
KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH wurde festgelegt, dass die Bewer-
tungsgrundlagen des Sªchsischen Staatsministeriums des Innern vom 19.01.2007 sowie 
dazu vom SMI verºffentlichte Kommentierungen, die Bewertungsrichtlinie zur Erstellung 
der Erºffnungsbilanz vom 29.11.2008, die SªchsKomHVO-Doppik - vom 08.02.2008 und 
die Bewertungsrichtlinie der Gemeinde Amtsberg sowie Festlegungen zur Bewertung zwi-
schen der Gemeinde Amtsberg und der KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland 
GmbH gelten. Die Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV vom 19.05.2010 
und die Wertermittlungsrichtlinien - WertR 2006 vom 01.03.2006 sowie die darin enthal-
tenen Normalherstellungskosten (NHK 2000) bilden ebenfalls die Grundlage f¿r die Ge-
bªudebewertung. Die Gebªudetypen wurden nach NHK 2000 eingeteilt. Am 18.10.2012 
wurde die Sachwertrichtlinie (SW-RL) verºffentlicht. Sie ersetzt die entsprechenden Ab-
schnitte zur Ermittlung des Sachwertes in der WertR2006. Die Bewertung wurde aber vor 
der Verºffentlichung der SW-RL begonnen. Aus diesem Grund erfolgt die gesamte Be-
wertung nach der WertR2006 vor der Verºffentlichung der SW-RL. Wurde ein vor 1990 
errichtetes Gebªude bzw. Gebªudeteil nach 1990 grundhaft saniert, d. h., dass der Wert 
der MaÇnahmen den der Altsubstanz ¿bersteigt oder die Restnutzungsdauer sich wesent-
lich verlªngert, so wurde der Wert der Altsubstanz mit dem Sachwertverfahren ermittelt, 
und die Sanierungskosten werden diesem Wert um die Abschreibungen bereinigt hinzuge-
rechnet. Die anrechenbaren Sanierungskosten wurden zum Ansatz gebracht. Auch das 
Baujahr wurde in den im Weiteren aufgef¿hrten Fªllen bei der Bewertung aus zur Verf¿-
gung stehenden Unterlagen entnommen. 

 
Liegt der Wert der SanierungsmaÇnahmen unter dem der Altsubstanz oder wird die Rest-
nutzungsdauer nur unwesentlich verlªngert, dann wird das Gebªude im Sachwertverfahren 

                                                      
31 Vgl. Ä 61 Abs. 2 S. 2 SªchsGemO 
32 Vgl. dazu Ä 61 Abs. 3 SªchsKomHVO-Doppik i.d.F.v. 31.12.2013 
33 GemªÇ Ä 94 Abs. 1 BGB sind die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, insbesondere Gebªude, sowie die Er-
zeugnisse des Grundst¿cks, wesentliche Bestandteile eines Grundst¿ckes, solange sie mit dem Boden zusammenhªngen. So bilden 
also Grund und Boden sowie das darauf stehende Gebªude eine Einheit, werden aber zum Zwecke der Bewertung und weiteren 
Wertverªnderung getrennt betrachtet. Dies ist vor allem der Abschreibung durch Abnutzung bei den Gebªuden geschuldet.



bewertet. Die im Sachwertverfahren zur Anwendung kommenden Regionalfaktoren wur-
den in Abstimmung mit der Gemeinde Amtsberg f¿r Sachsen mit 1,0 und f¿r die OrtsgrºÇe 
mit 0,90 angesetzt. Die It. SMI vorzunehmende R¿ckindizierung wurde durchgef¿hrt und 
f¿r die Bewertung verwendet. Die Bruttogrundflªche bzw. der Bruttorauminhalt wurden 
in den Fªllen, wo sie f¿r die Bewertung benºtigt wurden, auf der Grundlage von zur Ver-
f¿gung gestellten Bauzeichnungen bzw. durch MaÇaufnahme bei der Begehung ¿berschlª-
gig ermittelt. 

 
c) Die Wohngebªude der Gemeinde Amtsberg stellen einen besonderen Fall dar, da sie mit 

der Ertragswertmethode34 bewertet wurden. Im Ertragswertverfahren wird der Ertrags-
wert auf der Grundlage markt¿blich erzielbarer Ertrªge ermittelt. Soweit die Ertrags-
verhªltnisse absehbar wesentlichen Verªnderungen unterliegen oder wesentlich von 
den markt¿blich erzielbaren Ertrªgen abweichen, kann der Ertragswert auch auf der 
Grundlage periodisch unterschiedlicher Ertrªge ermittelt werden.35 Demnach werden 
keine historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten ermittelt. Der Ersatzwert 
ist auf den Bilanzstichtag zu ermitteln und gilt dann als fortgeschriebene Anschaffungs-
oder Herstellungskosten. Dazu wurde der Rohertrag als Summe der jªhrlichen Kalt-
mieten angesetzt. Die Bewirtschaftungskosten, welche dabei nicht auf die Vermieter 
umgelegt werden kºnnen36, werden von diesem Rohertrag in Abzug gebracht, so dass 
als Differenz der Reinertrag stehen bleibt. Von diesem Reinertrag wird eine Verzinsung 
des Bodenwertes37 in Abzug gebracht. Von dem Rest, der dann annahmegemªÇ ent-
sprechend der Restnutzungsdauer jedes Jahr eingenommen wird, wird der Barwert aller 
Zahlungen ermittelt38 und mit dem Bodenwert summiert. Die Abschreibungen sind in 
den Instandhaltungskosten, als Teil der Bewirtschaftungskosten, schon enthalten.39

 
d) Das Infrastrukturvermºgen, also hauptsªchlich die StraÇen, Wege und Plªtze/ Br¿cken 

und StraÇenzusatzbestand der Gemeinde Amtsberg, wurde durch das Ingenieur- & Ver-
messungsb¿ro Panoscha bewertet, von der Gemeinde Amtsberg ¿berarbeitet und den ge-
setzlichen Gegebenheiten angepasst. Der Grund und Boden unterhalb des Verkehrsflª-
chenkºrpers wurde durch die Gemeinde selbst bewertet. Dabei wurde gemeinsam mit dem 
Gutachterausschuss des Landratsamtes Erzgebirgskreis festgelegt, dass f¿r die nicht ermit-
telbaren Anschaffungs- und Herstellungskosten ein Quadratmeterpreis von 5 angesetzt 
wird.  

 
(3) 

erversorgung Bereich Lugau-Glauchau, dem Zweck-
verband Kommunale Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung ,,Mittleres Erzgebirgsvorland", dem 
Trinkwasserzweckverband Mittleres Erzgebirge und dem Zweckverband Studieninstitut f¿r kommu-
nale Verwaltung S¿dsachsen wurden mit dem der Gemeinde Amtsberg durch die von den Unterneh-
men bekannt gegebenen Beteiligungswerte angesetzt.  

 

                                                      
34 GemªÇ Ä 61 Abs. 7 Nr. 2 S. 3 SªchsKomHVO-Doppik i.V.m. ÄÄ 17 bis 20 Immobilienwertermittlungsverordnung (Imm-
WertV) ist diese Bewertungsmethode als Ersatzwertmethode zulªssig. 
35 Siehe Ä 17 Abs. 1 ImmoWertV 
36 Siehe Ä 19 ImmoWertV 
37 Der Bodenwert wird mit einem Liegenschaftszins, der f¿r die Gemeinde Amtsberg mit 5 % festgelegt wurde, verzinst. 
38 Der Barwert wird durch Multiplikation mit einem aus der Tabelle der Anlage 1 zu Ä 20 ImmoWertV ermittelten Faktor errech-
net. 
39 Gem die Instandhaltungskosten; sie umfassen die Kosten, die infolge von Abnutzung oder 
Alterung zur Erhaltung des der Wertermittlung zugrunde gelegten Ertragsniveaus der baulichen Anlage wªhrend ihrer Restnut-
zungsdauer aufgewendet werden m¿ssen;  



6.2 Ausge¿bte Wahlrechte

Das Sªchsische Gemeindewirtschaftsrecht gibt analog dem Bundesfinanzministerium Abschreibungstabel-
len40 vor, die einer durchschnittlichen sachgerechten Nutzungsdauer entsprechen. Abweichungen von den 
dort ausgewiesenen Nutzungsdauern sind nur in begr¿ndeten Fªllen mºglich. Die Gemeinde Amtsberg hat 
sich zur Berechnung des Aufwandes aus Abschreibungen f¿r Abnutzung im vorgegeben Nutzungsdauer-
spektrum der sªchsischen Abschreibungstabelle grundsªtzlich f¿r die lªngere Nutzungsdauer entschieden 
und damit den Abschreibungsaufwand pro Jahr minimiert. Damit wurde aber auch der Zeitraum verlªngert, 
in dem der Abschreibungsaufwand die jªhrlichen Ergebnishaushalte belastet. 
 
Abweichungen von dem Prinzip der lªngst mºglichen Nutzungsdauer wurden nur f¿r die Gebªude der 
Gemeinde Amtsberg festgelegt, die vor dem 01.01.2013 erstellt/ angeschafft wurden. Mit der Bewertung 
der Gebªude im Rahmen der Aufstellung der Erºffnungsbilanz durch die sachverstªndige Firma KEM 
Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH wurde diesen Gebªuden aufgrund des ermittelten Zu-
standes eine individuelle Gesamtnutzungsdauer zugewiesen. Diese lªngste Gesamtnutzungsdauer hat bei-
spielsweise die Grundschule mit 128 Jahren. Dieser Nutzungszeitraum kommt beispielsweise durch inves-
tive BaumaÇnahmen ¿ber die Jahre zustande. Auch das Rathaus in Amtsberg wurde im Laufe der Zeit vielen 
nutzungsverlªngernden (mittlerweile 93 Jahre) BaumaÇnahmen unterzogen (siehe auch die Punkte 6.1 (2)b)
und (2)c)). 
 

6.3 Berichtigung des Jahresabschlusses 2019 

Bei der Pr¿fung des Jahresabschlusses 2019 wurden durch das pr¿fende Unternehmen41 Beanstandungen 
festgestellt, die aber nicht zu einer Versagung des Pr¿fvermerks gef¿hrt haben da die Abweichungen unter 
0,7 Prozent der Bilanzsumme lagen. Die Korrektur dieser Beanstandungen fand im Jahresabschluss des 
Jahres 2020 statt. 
 
Dabei handelte es sich um die fehlerhafte Aktivierung der Rettungstreppe in der Kindertagesstªtte WeiÇ-
bach. Diese wurde 2019 als eigenstªndiges Anlagegut aktiviert. Nach Ansicht der Pr¿fung steht sie mit dem 
Gebªude in einem so engen Nutzungs- und Funktionszusammenhang, dass es ohne diese Baulichkeit als 
unvollstªndig erscheint. Demzufolge liegen nachtrªgliche Herstellungskosten vor. Damit wurde der Rest-
buchwert der Treppe zum 01.01.2020 auf das Gebªude der Kindertagesstªtte (Alt-1957-0000003948) um-
gebucht, was zu einer Erhºhung der Herstellungs- und Anschaffungskosten f¿hrte. Gleichzeitig wurde ein 
Betrag in Hºhe des bis dahin entstandenen Restbuchwert des Gebªudes der Kindertagesstªtte vom Basis-
kapital abgezogen42 (dazu auch Punkt 5.11) und den R¿cklagen zugef¿hrt. 
 

6.4 Erlªuterung Bilanzpositionen  Aktiva  Anlagevermºgen 

Unter dem Anlagevermºgen sind alle Vermºgensgegenstªnde zu verstehen, die zur dauerhaften Nutzung 
in der Gemeinde Amtsberg bestimmt sind. Eine dauerhafte Nutzung liegt vor, wenn sich das Vermºgen 
lªnger als ein Jahr im wirtschaftlichen Eigentum befindet, da es dauernd f¿r die Aufgabenerf¿llung benºtigt 
wird. Das Anlagevermºgen wird in der Anlagen¿bersicht (Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses) ge-
mªÇ Muster 14 der Anlage 5 zur VwVKomHSys strukturiert dargestellt. 

6.4.1 Immaterielle Vermºgensgegenstªnde 
Die Bewertung der immateriellen Vermºgensgegenstªnde, wie z.B. Software, erfolgte grundsªtzlich zu An-
schaffungskosten. Ist ihre Nutzung zeitlich begrenzt, wurden die Anschaffungskosten um planmªÇige Ab-
schreibungen f¿r die Zeit der Nutzung bis zum Stichtag des Jahresabschlusses vermindert.  
Der Bestand an Software ist im Jahr 2020 gesunken um   , verursacht durch die Abschreibun-
gen. Die Neuanschaffungen der Software ARCHIKART und WINYARD begann im Jahr 2020, wurde aber 
erst in den Folgejahren fertiggestellt und damit als Anlagen im Bau in der Bilanz aktiviert. 

                                                      
40 Vgl. Anlage zur Ä 44 Abs. 3 SªchsKomHVO  Abschreibungstabelle 
41 Die Firma TERPITZ BAST RONNEBERGER GmbH f¿hrte die Pr¿fung des Jahresabschlusses 2019 gem. Ä 104 Abs. 1 
SªchsGemO als ºrtliche Pr¿fungseinrichtung im Sinne des Ä 103 Abs. 1 S. 2 SªchsGemO bei der Gemeinde Amtsberg durch. 
42 Siehe hierzu Ä 72 Abs. 3 S. 3 SªchsGemO i.V.m. Ä 24 Abs. 3 S. 2 SªchsKomHVO 



6.4.2 Sonderposten f¿r geleistete Investitionszuwendungen
Im Rahmen des Ausbaus der StraÇen Unteren HauptstraÇe und Jahnweg im Jahr 2012 wurden investive 
StraÇenentwªsserungskostenanteile f¿r den Bau der Abwasserleitungen an den Abwasserzweckverband ge-
zahlt. Da die damit finanzierten Leitungen aber im Eigentum der Zweckverbªnde stehen, sind diese auch 
bei den Zweckverbªnden zu bilanzieren. Um den Wert dieser StraÇenentwªsserungskostenanteile darzustel-
len, wurden diese als Sonderposten f¿r geleistete Investitionszuwendungen im Konto 003000 mit je 
49.523,69 und 48.557,98 aktiviert. Am Jahresende 2020 ist damit nach Auflºsung (analog der StraÇe) ein 
Restbuchwert (RBW) von als Sonderposten f¿r geleistete Investitionszuwendungen in der Bi-
lanz vorhanden. 

6.4.3 Sachanlagevermºgen 
Das Sachanlagevermºgen beinhaltet alle materiellen Vermºgensgegenstªnde des Anlagevermºgens. Diese 
sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Ber¿cksichtigung plan-
mªÇiger linearer Abschreibungen bewertet worden. Soweit den Vermºgensgegenstªnden des Sachanlage-
vermºgens dauerhaft ein niedrigerer Wert beizulegen ist, wurden auÇerplanmªÇige Abschreibungen vorge-
nommen. 
 
Vermºgensgegenstªnde, die vor dem 31.12.2012 erworben wurden, kºnnten zum Zwecke der Erfassung im 
Rahmen der Erºffnungsbilanz auch mit einem Ersatzwert bewertet worden sein, wenn kein Beleg (Rech-
nung) nachweisbar war. Anschaffungen nach dem 31.12.2012 sind generell mit den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten bewertet, vermindert um eventuelle Abschreibungen. 
Das Sachanlagevermºgen der Gemeinde Amtsberg  ist im Jahr 2020 um auf 
gesunken. Diese Bestandsverªnderungen ergaben sich im Wesentlichen durch die Zugªnge beim Bau des 
Breitbandnetzes und der Fertigstellung der StraÇen in der August-Bebel-Siedlung. Bestandsmindernd auf 
die Buchwerte der bebauten Grundst¿cke und grundst¿cksgleichen Rechte und des Infrastrukturvermºgens
wirkte sich vor allem der Verkauf der Wohnhªuser aus. Hinzu kommen die Abschreibungen f¿r Abnutzung 
(Substanzverlust). Die genauere Erlªuterung der Verªnderungen f¿r die Einzelpositionen wird nachfolgend 
vorgenommen. 
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6.4.3.1 Unbebaute Grundst¿cke und grundst¿cksgleiche Rechte an solchen 
Der Wert der unbebauten Grundst¿cke verringerte sich auf  aufgrund von Abschrei-
bungen der Spielplªtze. 
 
Den grºÇten Posten der sonstigen unbebauten Grundst¿cke stellen die gewidmeten Grundst¿cke in Privat-
eigentum, welche durch die Gemeinde im Laufe der Zeit zu erwerben sind. Als sogenannter r¿ckstªndiger
Grunderwerb wurden die Grundst¿cke als Gesamtposten in die Erºffnungsbilanz aufgenommen und im 
Jahresabschluss 2014 als einzelne Grundst¿cke aktiviert. Im Jahr 2020 wurden im Rahmen des r¿ckstªndi-
gen Grunderwerbs keine Ankªufe oder auch Tauschgeschªfte getªtigt.  
 
Da seit Erstellung der Erºffnungsbilanz bis heute nicht abzusehen ist, ob die Gemeinde oder der bisherige 
Eigent¿mer den Ankauf verlangt, geht der Gesetzgeber aufgrund des Vorsichtigkeitsprinzips von einem 



Kaufpreis von 20% des Bodenwertes eines in gleicher Lage belegenen unbebauten Grundst¿ckes, mindes-
tens jedoch 0,10 /mį und maximal 5 /mį, aus43, welcher als AHK in der Erºffnungsbilanz als Grund-
st¿ckswert auf der Aktivseite anzusetzen war.   
 
Die R¿ckstellungen hingegen, die daf¿r auf der Passivseite zu bilden waren, betragen die vollen 100% des 
Bodenrichtwertes umliegender Grundst¿cke. Hierbei sind noch zusªtzlich die Kaufnebenkosten (Notar, 
Vermessung usw.) in der R¿ckstellung f¿r das Grundst¿ck zu passivieren44, so dass letztlich die R¿ckstel-
lungen f¿r r¿ckstªndigen Grunderwerb ca. ein 10-faches des auf der Aktivseite angesetzten Wertes f¿r den 
Boden in fremdem Eigentum betragen. Dies ist der hºchstmºgliche abzuschªtzende Zahlbetrag ebenfalls 
aufgrund des Vorsichtigkeitsprinzips, der das Risiko der dahingehenden Zahlungsverpflichtungen abbildet.
Bei einem Ankauf der Verkehrsflªchen ist der erzielte Bodenwert zuz¿glich der kompletten Anschaffungs-
nebenkosten Bestandteil der AHK des Grundst¿cks45 zu aktivieren und dahingehend auch die entspre-
chende R¿ckstellung zu korrigieren. Unterschiede bei den Ankaufskosten f¿r diese Grundst¿cke gibt es, 
wenn der Grundst¿ckseigent¿mer vom ºffentlichen Nutzer (Gemeinde Amtsberg) den Ankauf der Grund-
st¿cke verlangt46, so sind 20 % des Bodenwertes umliegender Grundst¿cke von der Gemeinde zu zahlen47. 
Wenn die Gemeinde den Ankauf verlangt, so sind die vollen Bodenrichtwerte der umliegenden Grundst¿-
cke als Kaufpreis anzusetzen.48 
 
Im Jahr 2020 wurde zusªtzlich der ehemalige Steinbruch/ Schuttplatz an der August-Bebel-StraÇe (Flur-
st¿ck 294 in Ditterdorf) im Rahmen einer Vermºgenszuordnungsvereinbarung mit Gemeinderatsbeschluss 
v. 23.11.2020 gegen eine Entschªdigung erworben. 

6.4.3.2 Bebaute Grundst¿cke und grundst¿cksgleiche Rechte an solchen 
Die bebauten Grundst¿cke umfassen die Wohngebªude, Verwaltungsgebªude wie bspw. Rathaus, Kinder-
gªrten und Feuerwehr sowie weitere Gebªude wie Turnhallen und sonstige Gebªude. Der gesamte Bestand 
an mit Gebªuden bebauten Grundst¿cken sank um und hatte zum Ende des Jahres 2020
eine Hºhe von . Zu nennen ist da vor allem der Verkauf des Bestandes der gemeindeeigenen 
Wohngebªude, die rein zu Wohnzwecken genutzt wurden. Diese wurden zum 31.12.2020 mit einem Ver-
kaufserlºs von 1.570.000 EUR an eine Immobilienfirma im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens ver-
ªuÇert. 

6.4.3.3 Infrastrukturvermºgen 
Der Wert des Infrastrukturvermºgens, zu welchem u.a. die StraÇen, Wege und Plªtze der Gemeinde Amts-
berg zªhlen, ist gesunken um   . Dies begr¿ndet sich hauptsªchlich durch planmªÇige Ab-
schreibungen. Zugªnge gab es nur durch den Bau der StraÇe Am Rittergut im Ortsteil Schlºsschen. Hier 
wurde im Rahmen des dortigen Wohngebietsbaus eines Bautrªgers auch die StraÇe grundhaft ausgebaut. 
Allerdings beteiligten sich an dem Ausbau die Versorgungstrªger und der Bautrªger des Wohngebietes, so 

kostete und damit die Herstellungskos-
ten des bisherigen Anlagegutes (aufgeteilt in 3 StraÇenabschnitte Alt-1988-0000003579, Alt-1988-
0000003581 und Alt-1988-0000003584) nachtrªglich erhºhte. Die in diesem Zusammenhang neu gebaute 
StraÇenbeleuchtung wurde mit Anschaffungskosten  

6.4.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 
Hierbei handelt es sich um die Leichen- und Trauerhalle in WeiÇbach, deren Wert durch die die Firma KEM 
Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH im Rahmen der Erstellung der Erºffnungsbilanz berech-
net wurde.  

                                                      
43 Vgl. Ä 61 Abs. 7 Nr. 4 Buchst. a) SªchsKomHVO i.V.m. Ä 5 Abs. 1 VerkFlBerG 
44 Vgl. FAQ 3.52 
45 Vgl. auch Ä 38 Abs. 1 S. 2 SªchsKomHVO  
46 GemªÇ Ä 3 Abs. 1 VerkFlBerG oder Ä 8 Abs. 2 VerkFlBerG kann die Gemeinde als ºffentlicher Nutzer den Ankauf verlangen. 
47 Bei Verkehrsflªchen betrªgt der Kaufpreis 20 Prozent des Bodenwertes eines in gleicher Lage belegenen unbe-
bauten Grundst¿cks im Zeitpunkt der Aus¿bung des Rechts nach Ä 3 Abs. 1 oder Ä 8 Abs. 2, mindestens jedoch 0,10 o je Quad-
ratmeter und hºchstens 5 o je Quadratmeter in Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern,  
48 Vgl. Ä 5 Abs. 2 VerkFlBerG 



6.4.3.5 Kunstgegenstªnde und Kulturdenkmªler
Als einziger Kunstgegenstand ist hier das Klavier in der Grundschule der Gemeinde Amtsberg aufgef¿hrt, 
welches allerdings schon abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1 bilanziert ist. Als Kultur-
denkmal ist das Mahnmal f¿r Kriegsopfer in WeiÇbach inklusive des Aufwuchses ringsherum in der Ver-
mºgensrechnung ebenfalls mit einem Erinnerungswert von 1 . 

6.4.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 
Der Bestand gestiegen um   . Ursªchlich f¿r diese immense Steigerung ist die Fertig-
stellung des Breitbandnetzes. Dieses wurde am 30.06.2020 fertiggestellt und an den Betreiber und Pªchter, 
die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG ¿bergeben. Mehr dazu unter Punkt 5.5. Damit wurde es aus 
den Anlagen im Bau ausgebucht und bei den Maschinen und technischen Anlagen aktiviert. 

6.4.3.7 Betriebs- und Geschªftsausstattungen, Tiere 
Der Wert des Anlagevermºgens f¿r die Betriebs- und Geschªftsausstattung (Tiere besitzt die Gemeinde 
Amtsberg keine) ist gestiegen um   . Grund waren vor allem die Anschaffungen techni-
scher Gerªte f¿r den Bauhof und das Rathaus (siehe Punkt 5.5) 

6.4.3.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 
Als Anlagen im Bau werden MaÇnahmen bezeichnet, welche am Bilanzstichtag noch nicht abgenommen
waren bzw. sich noch nicht in einem betriebsbereiten Zustand befanden. Diese werden zu den zum Stichtag
angefallenen AHK zuz¿glich aktivierungsfªhiger Eigenleistungen bewertet. Mit der Fertigstellung erfolgt
die Umbuchung in die betreffenden Bilanzpositionen.  
 
Durch die Fertigstellung und Aktivierung des Breitbandnetzes ist dieses aus der Position Anlagen im Bau 
abgegangen und in Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge aktiviert worden. Auch das Feuerwehrfahr-
zeug in Dittersdorf wurde mit allen Umbauten ¿bergeben und in Dienst gestellt. Zugªnge hatte diese Posi-
tion durch die begonnene Softwareumstellung im Rathaus der Gemeinde erhalten. 

6.4.3.9 Beteiligungen 
Der Wert der Beteiligungen der Gemeinde stieg um . Dieser Wert wurde nach der Eigenkapi-
talspiegelmethode errechnet, bis auf den Zweckverband Gasversorgung. Bei diesem wurden die Beteili-
gungswerte gutachterlich ermittelt. Wir erhalten jªhrlich eine Mitteilung der betroffenen Unternehmen/ 
Zweckverbªnde ¿ber den Wert der Beteiligung, entweder als Mitteilung oder wir entnehmen die Werte den 
Beteiligungsberichten. Die Beteiligungswerte der Unternehmen/ Zweckverbªnde haben sich von 2019 zu 
2020 wieder erhºht. Diese  nderungen liegen im Bereich der Unternehmen und lassen sich auf Gemeinde-
ebene nur schwer f¿r das Haushaltsjahr planen.  
 
Die Beteiligungen werden insgesamt dauerhaft zur Erf¿llung von freiwilligen und pflichtigen Aufgaben der 
Gemeinde gehalten und somit wird kein Gewinn durch einen eventuellen Verkauf realisiert. GemªÇ des 
geltenden Realisationsprinzips aus Ä 37 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 SªchsKomHVO d¿rften eigentlich keine werter-
hºhenden Buchungen bei den Beteiligungen durchgef¿hrt werden. F¿r den Wertansatz von Beteiligungen,
die nach der Eigenkapitalspiegelmethode gebildet wurden besteht jedoch eine verpflichtende Ausnahme.49

Diese Ansªtze m¿ssen Jahr f¿r Jahr ¿berpr¿ft werden und Werterhºhungen ertragserhºhend eingebucht 
werden. Die hºchste Steigerung weist dabei wieder der Zweckverband Mittleres Erzgebirgsvorland, Haini-
chen auf. Dessen Bilanzsumme stieg um ca. 6,3 Mio.  mit Gesamtinvestitionen von 20,5 Mio. . Die Ver-
schuldung des Verbandes sank hingegen . 
 

                                                      
49 Dazu Eine Wertanpassung im Sinne einer Zuschreibung ¿ber die historischen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten (bzw. den entsprechenden Ersatzwert) hinaus widerspricht jedoch dem Gewinnrealisationsprinzip des Ä 37 Abs. 1 Nr. 3 
Satz 3 SªchsKomHVO-Doppik. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, auch wenn sie durch ein Ersatzbewertungsverfah-
ren fiktiv ermittelt wurden, markieren die Bewertungsobergrenze. Eine Zuschreibung aufgrund von unrealisierten Ertrªgen unter-
bleibt in aller Regel, Ausnahmen vom Gewinnrealisationsprinzip bestehen z. B. bei der Bewertung von Beteiligungen nach der 
Eigenkapitalspiegelmethode. Bei Anwendung der Eigenkapitalspiegelmethode werden Wertverªnderungen 
ganz allgemein ¿ber die Mehrung/Minderung des Eigenkapitals des Unternehmens und der daraus resultierenden Zu- bzw. Ab-
schreibung des Wertansatzes in der kommunalen Bilanz ber¿cksichtigt und gehen in das ordentliche Ergebnis der Kommune ein. 
Der Wertansatz der Beteiligung ist zu jedem Bilanzstichtag zu ¿berpr¿fen und ertragswirksam anzupassen. Das Imparitªtsprinzip 
(insbesondere das Gewinnrealisationsprinzip) nach Ä 37 Abs. 1 Nr. 3 SªchsKomHVO-Doppik ist bei der Bewertung nach der 
Eigenkapitalspiegelmethode unbeachtlich.  
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6.5 Erlªuterung Bilanzpositionen  Aktiva  Umlaufvermºgen  

6.5.1 Vorrªte 
Dies sind Vermºgensgegenstªnde, die nur zu einer vor¿bergehenden Nutzung bestimmt sind und keine 
Posten der Rechnungsabgrenzung darstellen50. Bei der Gemeinde Amtsberg handelt es sich hauptsªchlich 
um Grundst¿cke, die zur VerªuÇerung bestimmt sind. 
 
Der Wert ist konstant geblieben, da es sich hier um einen Teil des Flurst¿ckes 830/188 im Gewerbegebiet 
Chemnitzer StraÇe S¿d handelt, welches im Rahmen der Gewerbegebietserstellung angeschafft wurde und 
noch einen Interessenten suchte. 

6.5.2 Forderungen 
Die Forderungen, sei es aus ºffentlich-rechtlichen Forderungen oder aus privatrechtlichen Forderungen, 
sind sehr volatil und vor allem verursacht durch die zeitliche Verschiebung zwischen SOLL-Stellung und 
IST-Buchung ¿ber den Jahreswechsel hinaus. 
 
Der Gesamtbestand der ºffentlich-rechtlichen Forderungen im Konto 159100 sank um . 
Hauptsªchlich geschah dies aufgrund der Auszahlungen von Fºrdermitteln.  
 
Zu beachten ist dabei, dass Fºrdermittel prinzipiell mit Eingang des Fºrdermittelbescheides als Forderung 
zu buchen51 sind, welche durch Zahlungen des Fºrdermittelgebers verringert werden. 
 
Bei den restlichen Forderungen handelt es sich um ¿bliche zeitliche Differenzen zwischen Rechnungser-
stellung oder Bescheideingang und tatsªchlicher Zahlung. 
 

6.5.3 Liquide Mittel  
Liquide Mittel sind alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verf¿gbar bzw. relativ kurzfristig k¿nd-
bar sind. Dazu zªhlen primªr die Barmittel der Kasse, die Guthaben bei den Sparkassen und Banken, bei 
denen die Gemeinde Amtsberg wirtschaftlich Berechtigte ist, selbst wenn die Konten durch Dritte bewirt-
schaftet werden, sowie die Schecks. 
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Sichteinlagen Erzgebirgssparkasse   -                   
Sichteinlagen Wohnunsgverwaltung                
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liquide Mittel

 
In der Vermºgensrechnung stehen zum Jahresende 2020 in Summe an liquiden Mitteln in 
der Bilanz zu Buche. 
 

                                                      
50 Vgl. Ä 59 Nr. 51 SªchsKomHVO 
51 Vgl. FAQ 2.13 des Sªchsischen Staatsministeriums des Innern, download 29.07.2021 unter https://www.kommunale-verwal-
tung.sachsen.de/2-13-zeitpunkt-der-passivierung-und-zeitraum-fuer-die-aufloesung-von-sonderposten-fuer-investitionszuwen-
dungen-4477.html  



Zu beachten ist aber, dass zu Jahresbeginn 2020 noch ein ausgelagerter Kassenkredit von 8 mit 
einem Zins von 0% vorhanden war, der am 19.06.2020 zur¿ckgezahlt wurde. Im Anschluss wurde ein wei-

mit einem Zins 0% vom 19.06.  30.09.2020 aufgenommen. 
Damit konnte die Gemeinde Amtsberg die Vorleistungen beim Breitbandausbau zu einem sehr g¿nstigen 
Zinssatz finanzieren.  
 
Die Haushaltsatzung 2020 enthielt eine Ermªchtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Hºhe 
von 1.10 8 Tagen im Jahr 2020 (Januar bis April 2020) ¿berschritten.
Allerdings war diese ¦berschreitung durch die Rechtsaufsicht nicht zu beanstanden, da dies in Zusammen-
hang mit den ausstehenden Fºrdermitteln aus dem Fºrderprogramm RL DiOS stand und die ¦berschrei-
tung genehmigungsfrei gestellt wurde52.  

6.5.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Stichtag des Jahresabschlusses bilan-
ziert, soweit sie Aufwand f¿r eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Rechnungsabgrenzung 
erfolgt der Hºhe nach mit dem Betrag, welcher der Zeit nach dem Jahresabschlussstichtag wirtschaftlich 
zuzurechnen ist. Praktisch heiÇt das, dass Rechnungen aufgesplittet werden m¿ssen. Zum einen f¿r den 
Leistungszeitraum 2020 (als Aufwand im laufenden Jahr) und f¿r den Leistungszeitraum 2021 (also jahres-
¿bergreifend) als aktiver RAP. 
 

6.6 Passiva 

6.6.1 Basiskapital 
Das Basiskapital einer Kommune ist eine rechnerische GrºÇe. Sie ergibt sich als ¦berschuss der Aktivpos-
ten ¿ber die gesondert auszuweisenden R¿cklagen, Sonderposten, R¿ckstellungen, Verbindlichkeiten und 
passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit der Aufstellung der Erºffnungsbilanz. Es kann sich nachfol-
gend nur durch Kapitalzusch¿sse erhºhen53.  
Weiterhin von groÇer Bedeutung ist das zum 31.12.2017 ermittelte Basiskapital. Von diesem feststehenden 
Betrag ist mindestens 1/3 ¿ber die Jahre zu erhalten. Der Rest (2/3 des Basiskapital) kann f¿r die Verrech-
nung eines eventuell auftretenden Fehlbetrages genutzt werden54. Unabhªngig vom Auftreten eines Verlus-
tes darf die volle Summe des verrechnungsfªhigen Betrages in das Ergebnis einflieÇen55, aber auch nur 
solange 1/3 des Basiskapitals mit Stand vom 31.12.2017 nicht unterschritten wird. Sollte dabei ein positives 
Gesamtergebnis entstehen, sind die den Ausgleich ¿berschreitenden Betrªge den R¿cklagen zuzuf¿hren.56

Das bedeutet, dass die Gemeinde mit dem verrechenbaren Betrag das Basiskapital reduzieren und R¿cklagen 
aufbauen kann. Damit wird eine grºÇere Flexibilitªt f¿r die Haushaltsf¿hrung und f¿r zuk¿nftige Planungen 
erreicht.  
 
Zum 31.12.2017 hatte das Basiskapital einen Wert von 4.875.567,0 muss bei der Verrechnung
von Fehlbetrªgen und/ oder den Aufbau von R¿cklagen ein Betrag von 1/3 des Basiskapitals erhalten blei-
ben.  
 
Das Basiskapital sank zum Ende des Jahres 2020 auf  . Dies ist vor allem der Forderung aus 
der Pr¿fung des Jahresabschlusses 2019 geschuldet, die Rettungstreppe der KITA WeiÇbach dem Gebªude 
zuzuordnen (siehe Punkte 5.11 und 6.3) 

6.6.2 R¿cklagen 
R¿cklagen stellen einen vom Basiskapital abgegrenzten variablen Teil der Kapitalposition dar, dem sich nach 
dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Vermºgenspositionen auf der Aktivseite der Bilanz zu-
ordnen lassen. Sie werden aufgrund von gesetzlichen oder satzungsmªÇigen Bestimmungen oder freiwillig 
gebildet.   

                                                      
52 Dies wurde mit Schreiben des Sªchsischen Staatsministeriums des Innern vom 27.11.2018 unter Punkt 2 folgendermaÇen for-

-)Kreditgenehmigungen gemªÇ Ä 82 Abs. 2 Satz 1 bzw. Ä 84 Abs. 3 SªchsGemO sollen erteilt werden, wenn der 
alleinige Zweck der Kreditaufnahme die Vor- bzw. Zwischenfinanzierung von fºrderfªhigen MaÇnahmen im Rahmen des Breit-

 
53 Vgl. Ä 36 Abs. 7 S. 2 SªchsKomHVO 
54 Vgl. dazu Ä 72 Abs. 3 S. 3 und 4 SªchsGemO 
55 Vgl. Teil A Abschn. I Nr. 4 c) Satz 3 VwV KomHWi 
56 Vgl. Teil A Abschn. I Nr. 4 c) Satz 12 und 13 VwV KomHWi 



Die Entwicklung der R¿cklagen steht im Zusammenhang zum jeweiligen Jahresergebnis der Gemeinde 
Amtsberg und werden nach ihrem Entstehungsgrund unterschieden in R¿cklagen aus ¦bersch¿ssen des 
ordentlichen Ergebnisses, aus ¦bersch¿ssen des Sonderergebnisses, aus nicht ertragswirksam aufzulºsen-
den Zuwendungen sowie zweckgebundene und sonstige R¿cklagen untergliedert. ¦bersteigen die ordentli-
chen Ertrªge die ordentlichen Aufwendungen, d. h. wurde in der Ergebnisrechnung ein ¦berschuss erwirt-
schaftet und ist keine Abdeckung von Fehlbetrªgen aus Vorjahren erforderlich, so ist der ¦berschuss des 
ordentlichen Ergebnisses der namensgleichen R¿cklage zuzuf¿hren. Ein ¦berschuss beim Sonderergebnis
ist dagegen in die entsprechende R¿cklage des Sonderergebnisses einzustellen.57  
 
Zum 31.12.2020 hatten die R¿cklagen eine Hºhe von . Die Gemeinde Amtsberg nimmt die 
Mºglichkeit der R¿cklagenbildung durch Basiskapitalverrechnung wahr. Analog des Musters 21 aus Anlage 
5 der VwV KomHSys folgend eine ¦bersicht der R¿cklagenentwicklung: 

                                                      
57 Vgl. Ä 85 S. 1 SªchsG ¦bersch¿sse der Ergebnisrechnung sind den R¿cklagen zuzuf¿hren.  







die Nutzungsdauer von 20 Jahren zu bilden. Die Gemeinde Amtsberg ordnet aber weiterhin die investive 
Schl¿sselzuweisung entsprechenden Anlageg¿tern zu und lºst diese somit ertragswirksam ¿ber die Nut-
zungsdauer des damit finanzierten Anlagegutes auf. 

6.6.3.1 Sonderposten f¿r empfangene Investitionszuwendungen 
Dieser Passivposten stieg auf aufgrund der Fertigstellung und der verbundenen Aktivierung
des Breitbandnetzes. Zwar sind bis zum heutigen Zeitpunkt Fºrdermittel noch ausstehend, aber aufgrund 
des Gemeindewirtschaftsrechts64 sind die Fºrdermittel mit Bescheideingang zu passivieren. Vermindert 
wurde dieser Sonderposten um die ertragswirksamen Auflºsungen aufgrund der Nutzungsdauer - analog 
den Abschreibungen. 

6.6.3.2 Sonderposten f¿r Investitionsbeitrªge 
Nach Ä 17 und Ä 26 SªchsKAG sowie Ä 127 BauGB kann die Kommune Beitrªge zur angemessenen Aus-
stattung ºffentlicher Einrichtungen (ErschlieÇungs- und Anschlussbeitrªge) und zur Deckung des Aufwan-
des f¿r die Anschaffung, Herstellung oder den Ausbau von StraÇen, Wegen und Plªtzen f¿r Grundst¿cke 
(StraÇenausbaubeitrªge) erheben. Der Sonderposten f¿r Investitionsbeitrªge beinhaltet damit die Beteili-
gungen privater Dritter an der Finanzierung kommunaler Investitionen. Im Jahr 2020 sank er durch die 
ertragswirksamen Auflºsungen aufgrund der Abnutzung. 

6.6.3.3 Sonderposten f¿r kommunales Vorsorgevermºgen 
Zur Unterst¿tzung der Kommunen wurde den Kommunen Vorsorgevermºgen65 zur Verf¿gung gestellt.
Die Gemeinde Amtsberg erhielt daraufhin vom Freistaat Sachsen in den Jahren 2013 und 2014 je 23.807,58 

und 161.712,63 . Dies ergibt in Summe ein Vorsorgevermºgen von 185.520,21 , welches in den ent-
sprechenden Jahren in die Vorsorger¿cklage eingestellt wurde. Dieses Vermºgen war bis zum Ende des 
Jahres 2014 ungeschmªlert nachzuweisen und anschlieÇend bis auf einen Restbetrag aufzulºsen. Im Haus-
haltsjahr 2020 war nun aufgrund der Hilfen im Rahmen der CORONA-Pandemie auch der Restbetrag des
Vorsorgevermºgens aufzulºsen66. Es hatte zum 31.12.2019 eine Hºhe von und wurde im Haus-
haltsjahr 2020 ertragswirksam aufgelºst.  

6.6.3.4 Sonderposten f¿r investive Schl¿sselzuweisungen 
F¿r die investiven Schl¿sselzuweisungen gemªÇ Ä 15 des Sªchsischen Finanzausgleichgesetzes, welche
zweckgebunden f¿r MaÇnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung entsprechend der Aufzªhlung in 
der Anlage 1 zur VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik (VwV KomHWi-Doppik) zu verwenden
sind, m¿ssen passive Sonderposten67 gebildet werden. Diese m¿ssen dem bezuschussten Anlagegegenstand 
zugeordnet werden und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelºst werden68.  

Da f¿r die erstmalige Bewertung des Vermºgens in der Erºffnungsbilanz die investiven Schl¿sselzuweisun-
gen der Vorjahre bis 2012 nicht genau zuzuordnen waren, wurden diese (soweit ermittelbar) kumuliert in 
einem Sammelsonderposten angesetzt und ertragswirksam aufzulºsen.69 Die f¿r die Erºffnungsbilanz er-

64 Ungeachtet der Kritik bleibt es im Freistaat Sachsen jedoch bei der Konvention der Projektgruppe Doppik beim SMI, dass bei 
Zuwendungen an die Kommune bereits mit dem Eingang des Zuwendungsbescheides eine Forderung der Kommune gegen¿ber 
dem Zuwendungsgeber auf Zahlung der Zuwendung und eine Verbindlichkeit der Kommune zur Anschaffung oder Herstellung 

Tag des Einganges des Zuwendungsbescheides anzusehen.   Quelle: RdNr 45 - 2. Absatz in Ä 40 Kommentar  SªchsKomHR 
SªchsKomHVO, Kommunalhaushaltsrecht, 2018, Binus/ Bellmann/ Erler/ Jacob-Hanewald/ Mischke/ Marx/ Rentsch/ Witt, 
erschienen im Kommunal- und Schul-Verlag und FAQ 2.13 des Sªchsischen Staatsministeriums des Innern, download 29.07.2021 
unter https://www.kommunale-verwaltung.sachsen.de/2-13-zeitpunkt-der-passivierung-und-zeitraum-fuer-die-aufloesung-von-
sonderposten-fuer-investitionszuwendungen-4477.html 
65 Vgl. Ä 23 SªchsFAG 
66 Im Tagesbrief 34/20 war das Schreiben des Staatsministeriums der Finanzen vom 05.05.2020 unter Punkt 2. angehªngt. Dort 
wurde den Gemeinden mitgeteilt: 
gen in Hºhe von insgesamt 95 Millionen Euro wird im Jahr 2020 vollstªndig zur kurzfristigen Liquiditªtssicherung aufgelºst. Die 
Auflºsungsbetrªge sollen in 2021 in die Ber
67 Vgl. Ä 40 Abs. 1 SªchsKomHVO 
68 Vgl. Ä 40 Abs. 2 SªchsKomHVO 
69 Vgl. dazu FAQ 3.50, download 29.07.2021 unter https://www.kommunale-verwaltung.sachsen.de/3-50-uebergangsregelung-
fuer-investive-schluesselzuweisungen-4672.html 
Jahresabschluss) linear und ergebniswirksam aufzulºsen. Der Auflºsungszeitraum wird anhand der durchschnittlichen Restnut-
zungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermºgens zum Stichtag des ersten Jahresabschlusses bestimmt. Die durchschnittli-
che Restnutzungsdauer wird ermittelt als Verhªltnis der Abschreibungen pro Jahr zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 



mittelte kumulierte Summe von 1.961.666,51 an investiven Schl¿sselzuweisungen wurde ¿ber den Anla-
genabnutzungsgrad mit einem Restbuchwert von 1.018.905,60 bilanziert. Erst zum ersten Jahresabschluss 
2013 konnte die Restnutzungsdauer dieses Sonderpostens und damit der jªhrliche ertragswirksame Auflº-
sungsbetrag ermittelt werden. 
 
Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Amtsberg mit Festsetzungsbescheid vom 02.03.2020 investive Schl¿sselzu-
weisung i.H.v. 164.904  zugesprochen erhalten.  
 
Die Zuordnung auf die entsprechenden MaÇnahmen geschah nach folgendem Schema: 
 

ProdNr MaÇnNr MaÇnBez     
2020 

    Bilanzkonto 279132       

11.16.05 605-2014 Anschaffung Rasentraktor       

12.60.02 802-2016 Vorausr¿stfahrzeug FFW DD Ford Transit)          

21.11.01  Schulgebªudesanierung nach VwV Invest Schule       

54.10.01 GSTR006 Erneuerung StraÇe "Am Rittergut" - StraÇe       

54.10.01 GSTR006 Erneuerung StraÇe "Am Rittergut" - Beleuchtung          

36.51.02  Reparatur Heizung KITA Dittersdorf          

54.10.01  Winterschªdenbeseitigung       

54.10.06 BUSHA001 Abbruch und Ersatz Buswartehªuschen       

 
der infrastrukturellen Grundversorgung70 zugeordnet werden und

wurden somit als Verbindlichkeit (Sonderposten nicht zugeordnete inv. Schl¿sselzuweisung  Kto 279132) 
passiviert. 
 

6.6.4 R¿ckstellungen 
R¿ckstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht 
wurden, jedoch am Abschlussstichtag der Fªlligkeit und/oder der Hºhe nach noch ungewiss sind. 
R¿ckstellungen wurden in der Hºhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren
Schªtzung ermittelten notwendigen Erf¿llungsbetrags angesetzt.71 
 
Dieser Passivposten ist leicht gesunken. Die Kosten der Jahresabschlusspr¿fungen f¿r die Jahre 2013 und 
2014 reduzierten dabei die R¿ckstellungen f¿r sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen, wo-
hingegen die Kosten des Jahresabschlusses 2020 diese Position erhºhten.  
 

6.6.5 Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten sind eine in Hºhe und R¿ckzahlung genau definierte Schuld gegen¿ber einem Glªubiger 
in Geldeinheiten, f¿r die zusªtzlich noch ein Preis f¿r die zeitliche ¦berlassung in Form des Zinses anfallen 
kann. In der handelsrechtlichen Bilanz stellen sie auÇenfinanziertes Fremdkapital dar. Die Hauptposten 
bilden in der Gemeinde Amtsberg die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f¿r Investitionen. 

6.6.5.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
Diese Kredite werden nach Laufzeit unterteilt. Eine Laufzeit von ¿ber 5 Jahren haben alle 4 Investitions-
kredite der Gemeinde, wobei zwei davon regelmªÇig getilgt werden. Eine auÇerordentliche Tilgung fand im 
Jahr 2020 aufgrund von Liquiditªtsengpªssen bedingt durch das Investitionsvolumen nicht statt. Die nun
zum 31.12.2020 vorhanden 4 Kredite bilden zusammen die Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme von

                                                      
des abnutzbaren Anlagevermºgens und gek¿rzt um den Anlagenabnutzungsgrad. Die Werte sind zum Stichtag des ersten Jahres-
abschlusses zu ermitteln, weil erst zu diesem Zeitpunkt die Abschreibungsbetrªge pro Jahr f¿r Zwecke der Anlagen¿bersicht si-

 
70 Vgl. Ä 15 SªchsFGA i.V.m. Anlage 1 zur VwV KomHWi 
71 Die Definition der R¿ckstellung ist in Ä 41 SªchsKomHVO hinreichend genau und genauer als der Ä 249 Abs. 1 HGB beschrie-
ben. 



und sind mit der ordentliche Tilgung um gegen¿ber Vorjahr gesunken (siehe 
Punkt 5.10.2). 
 
Ein Teil dieser Investitionskreditsumme i.H.v.  stammt aus dem -

72 p.a. 
getilgt. Der Zur Finanzierung des Baus der Turnhalle WeiÇbach aufgenommene Kredit hatte zum Jahres-
ende 2020 eine Hºhe von  
f¿r das Wohngebiet Eichelberg stammt aus der Umschuldung von der KGE M¿nchen auf die Kommune 
im Jahr 2005 und hatte zum Jahresende 2020 noch einen Stand von . Die Verkaufserlºse der 
Grundst¿cke wurden in den damaligen Verwaltungshaushalt eingestellt und nicht zur Tilgung genutzt.. Aber 
auch hier wurde ab dem Jahr 2020 eine regelmªÇige Tilgung von 17.  Die ordentlichen 
Tilgungsleistungen aus Kredit- und Leasingtilgung entsprechen somit den Erfordernissen an die dauernde 
Leistungsfªhigkeit der Gemeinde Amtsberg.73 
 
Aufgrund des Verkaufes der gemeindeeigenen Wohnungen ist der Gemeinde zum Jahresende 2020 eine 
hohe Liquiditªt zugeflossen. Deshalb hat sich die Gemeinde zur Tilgung eines Teils der Kredite i.H.v. 
900.000 EUR entschlossen. Diese Tilgung konnte aber erst im Haushaltsjahr 2021 vollzogen werden. Der 
Rest der hohen Liquiditªt soll f¿r die Neugestaltung der Ortsmitte WeiÇbach mit dem Bau der Kinderta-
gesstªtte reserviert bleiben. 
 
Der Kassenkredit musste im Jahr 2020  in Anspruch 
genommen werden. Aufgrund der Hºhe und der g¿nstigen Finanzierungskosten (siehe Punkt 6.5.3) wurde 
ein GroÇteil des Kassenkredites ausgelagert. Dieser wurde zum 30.09.2020 zur¿ckgezahlt. Zum Ende des 
Jahres 2020 erreichte
im Verkauf des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes. Der Gesamtkassenbestand gestaltete sich folgen-
dermaÇen: 

 
 

                                                      
72 

- 
hat der Gemeinderat auf Grundlage Ä 4 SªchsGemO i.V.m. Ä 3 Abs. 3 S.1 SªchsEigBG eine Satzung zur Aufhebung der Satzung 
des Eigenbetriebes beschlossen, welche am 01.08.2009 in Kraft trat. Das Vermºgen und die Schulden des Eigenbetriebes wurden 
zu diesem Stichtag in den Gemein
AuditConsult Westsachen GmbH S. 27 
73 Vgl. Ä 72 Abs. 1 SªchsGemO i.V.m. Teil A Abschn. I Nr. 1 b) S. 5 VwV KomHWi 



6.6.5.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sªmtliche Verpflichtungen aus vom Ver-
tragspartner bereits erf¿llten Umsatzgeschªften ausgewiesen, bei denen die eigene Gegenleistung noch aus-
steht, z. B. Lieferungen und Leistungen aus Kauf- und Werkvertrªgen, Dienstleistungsvertrªgen, aus Miet-, 
Pacht- und Leasingvertrªgen sowie Post- und Fernmeldegeb¿hren. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sind mit ihrem Erf¿llungsbetrag, d. h. mit dem Rechnungsbetrag (inklusive Umsatzsteuer) an-
zusetzen. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sanken auf . Generell kann man hier 
keine Aussage ¿ber die Verªnderungen treffen, da herbei Faktoren wie das Datum der Erbringung der Leis-
tungen bei Vertrªgen und Zahlungsziele bei Geb¿hren und Beitrªge zu ber¿cksichtigen sind. Aber im Spe-
ziellen ist diese Erhºhungen mit den immensen Bauausgaben im Zusammenhang mit dem Breitbandnetz 
zu sehen, deren Zahlungsziel dabei jahres¿bergreifend war. 

6.6.5.3 Sonstige Verbindlichkeiten 
Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen vor allem Jahres¿berhªnge zwischen IST und SOLL-Stellun-
gen. .
F¿r die Kommunen ist es verpflichtend Fºrdermittel, investive Schl¿sselzuweisungen und Beitrªge f¿r An-
lagen, die sich noch im Bau befinden, nicht als Sonderposten zu buchen, sondern als Verbindlichkeit74 in 
diesem Konto. Dies geschieht zum einen um eine Bilanzneutralitªt zur Aktivierung der Forderungen in 
gleicher Hºhe zu gewªhrleisten und zum anderen um die Mittelherkunft und die Bindung an den Baufort-
schritt darzustellen. Bei Fertigstellung einer Anlage ist dieser Posten in einen Sonderposten umzubuchen 
und mit Baubeginn ertragswirksam analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlage aufzulºsen.
 
Im Jahr 2020 wurden die mit den Bescheiden bewilligten Fºrdermittel f¿r den Breitbandausbau der Ge-
meinde Amtsberg aufgrund der Fertigstellung des Netzes aus der Position sonstige Verbindlichkeiten in die 
Sonderposten umgebucht und passiviert.  
 

6.7 Fehlbetrªge/ ¦berschuss 

Die Anforderung an den Ergebnishaushalt besteht darin, dass dieser in jedem Jahr ausgeglichen sein muss.75

Das Gesamtergebnis des Jahres 2020 betrªgt . Dieses positive Gesamtergebnis flieÇt in die
R¿cklagen aus ordentlichem Ergebnis und aus dem Sonderergebnis ein. Dabei ist die Aufteilung der R¿ck-
lagen zu beachten. Da das ordentliche Ergebnis und das auÇerordentliche Ergebnis einen ¦berschuss aus-
weisen, sind diese Zuf¿hrungen in die R¿cklagenkonten 202110 R¿cklagen aus ¦bersch¿ssen des ordentli-
chen Ergebnisses  202210 R¿cklagen aus ¦bersch¿ssen des Sonderergebnisses getrennt auszuwei-
sen.76 
 
Das Basiskapital muss nicht zur Verrechnung eines eventuell auftretenden negativen Gesamtergebnisses 
herangezogen werden77, kºnnte aber trotzdem aufgrund der mºglichen R¿cklagenbildung reduziert (siehe 
Punkt 6.6.2)78 werden. Dies ist f¿r die zuk¿nftige Haushaltsf¿hrung sehr wichtig, da das Basiskapital nicht 
ohne weiteres zur Deckung verringert werden darf, hingegen R¿cklagen flexibel zur Deckung eingesetzt 
werden kºnnen. Allerdings ist das im Haushaltsjahr 2020 nicht mºglich das die Differenz aus den Aufwen-
dung f¿r das Altvermºgen und den Ertrªgen aus dem Altvermºgen (siehe Punkt 6.6.2) negativ ist und somit 
keine Betrag zum Verrechnen zur Verf¿gung steht. 

                                                      
74 Zur Frage der Umbuchung von Fºrdermitteln aus den Verbindlichkeiten in Sonderposten heiÇt es dazu in den FAQ 2.27 des 

 dann zu bilden, wenn der mit der Zuwendung verbundene Tatbestand verwirklicht wurde. Da erst bei
Aktivierung des Vermºgensgegenstandes selbst die Inbetriebnahme gesichert ist und die Nutzungsdauer und damit auch die Ab-
schreibung beginnt, an der sich auch die Auflºsung des Sonderpostens orientiert, sollte erst die Umbuchung von Anlagen im Bau 
bei Vollendung der MaÇnahme zum Anlass f¿r die Sonderpostenbildung genommen we  ebenso FAQ 2.63 
75 Vgl. Ä 72 Abs. 1 S. 1 SªchsGemO 
76 Vgl. die Gliederung der Kontenklasse 2 in Anlage 2 zur VwV KomHSys 
77 Der Ä 72 Abs. 3 S. 3 und 4 SªchsGemO wurde mit dem Dritten Gesetz zur  nderung der Sªchsischen Gemeindeordnung vom 
13. Dezember  1 ist auch 
erf¿llt, wenn die Fehlbetrªge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2018 festgestellte Anlage-
vermºgen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein 
Drittel des zum 31. Dezember  
78 Er darf unabhªngig von einer Deckung gemªÇ Absatz 1 im Haushaltsjahr seiner Entste-
hung bis zum vollen Betrag mit dem Basiskapital verrechnet werden, sofern durch die Verrechnung nicht ein Drittel des zum 31.
Dezember 2018 festgestellten Basiskapitals unterschritten wird.  
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